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GI Leitsötze

Belehrungspflichten des Notors
Verkoufen mehrere Miteigentümer noch Bruchteilen ein Grundstück noch dem Vertrogs-
inhqlt lostenfrei, obwohl ouf dem Anteil - nur - eines der Miteigentümer eine Sicherungs-
hypoihek zugunsten eines Glöubigers eingetrogen ist, so sind grundsötzlich (oußer dem
Köufer) ouch die onderen erschiedenen Miteigeniümer über die Nowendigkeit der
Löschung dieser Belostung zu belehren.
(BGH, Urt.v.19.12.1991- lX ZR B/91)

H oft ung des Sequesters / Kon ku rsverwo hers / ordnu n gsgemöße Verwo ltung

Der Sequester ist nur berechtigt, die zur Erholiung der Mosse und zur Erreichung des
Konkurszweckes notwendigen Mo0nohmen zu treffen. Moßstob do{ü6 welche Hond-
lungen der Sequester im einzelnen vornehmen dor{, sind die Erfordernisse einer ord-
nungsgemößen Verwoltung.
{OLG München, Urt.v. 20.3,1992 - 2l U 6235/91 - NJW-RR 1992,13091

Anwqltshoftung / Prüfung eines Goststöttenübernohmeverlroges

Zur Hoftung eines Rechtsonwolts, der bei der Uberprüfung eines Goststöttenüber-
nohmevertroges nicht erkennt, doß der Ubernehmer berechtigt ist, seine dorin enthol-
tene Willenserklörung zur Ubernohme von Pflichten ous einem Bierlieferungsvertrog zu
widerrufen.

Zur Sittenwidrigkeit einer Verfollklousel in einem Gosistöttenübernohmeverirog.
(BGH, Urt.v. 8.10.1992 - lX ZR 9Bl91)

Rechtsonwolt in den neuen Bundeslöndern / Postulotionsföhigkeit/Angestellter

Ein Rechtsonwolt, der in den neuen Bundeslöndern ols Angestellter in der Konzlei eines
onderen Rechtsonwolts tötig ist, ohne dies durch besondere Vorkehrungen für dos
rechtsuchende Publikum erkennbor zu mochen, unterhölt keine Konzlei in den neuen
Bundeslöndern und ist dqher vor den Bezirksgerichten nicht posiulotionsföhig.
(BGH, Beschl.v.25.111992 - VlllZB 29/921

Rechtsberotungsgesetz / lnleressenwohrnehmung durch GmbH
Die gebündelte gerichtliche lnteressenwo hrnehmung von geschödigten Anlegern durch
eine Gesellschoft mit beschrönkter Hoftung ist iedenfolls donn nicht rechtsmi0bröuch-
lich,wenn hinreichendeVorkehrungen getroffenwerden, um etwoige Kostenerstottungs-
onsprüche von Verfohrens- oder Prozeflgegnern bezohlen zu können.

Für einen Verstofl gegen dos Rechtsberotungsgesetz gibt es keine konkreten Anholts-
punkte, wenn die Gesellschoft ols solche bzw. ihre Geschaftsführer für diese Tötigkeit
kein Honoror erholten.
{OLG Celle, Urt.v. 25.3.1991 - 6U 41/91- n. rkr. RPKU 1.213192)
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Steuerberoterhoftung
- Kousolitöt
- Veriöhrungsbeginn
{BGH, Urt.v. 3.12.1992 - IXZR 61/921

Leitsötze:

I . Sieht sich ein Gesellschofter veronloßt, wegen der Folgen einer fehlerho{ten
rechtlichen Berotung ous der Gesellschoft ouszuscheiden, können dem
Beroter o uch solche Verbi nd I ich keiten hoftu n gsrechtlich zuzurechnen sei n,
die der Mondont in der Abfindungsvereinborung freiwillig übernimmt.

2. Der in der Verpflichtung zur Erstottung der Steuerschulden eines Dritten
liegende Schcden entsteht nicht vor Erloß des Steuerbescheides. Hot der
Geschadigte iedoch dorüber hincus Sicherheit zu leisten, tritt der Schoden
regelmößig bereits mit dem Wirksomwerden der Verpflichtung ein.

Totbestond:

Der Klöger nimmt den beklogten Steuerberoter, der zugleich die Erloubnis zur
Rechtsberotung ouf dem Gebiet des Gesellschoftsrechts besitzt, wegen fehler-
hofter Berotung im Zusommenhong mit der Gründung und der Erhöhung des
Stommkopitols einer GmbH ouf Schcdenersotz in Anspruch.

lm Johre 1983 bot der G. K. dem Klöger - seinem domoligen Angestellten - on,
ous dem Unternehmen ouszuscheiden und die ols Teilbetrieb geführte Pyro-
meter-Abteilung zum Preis von I Mio US-Dollor zu übernehmen. Der Klager
wollte von diesem Angebot Gebrouch mochen, verfügte iedoch nicht über die
finonziellen Mittel, um den Koufpreis ou{zubringen. Auf der Suche noch ge-
eigneten Portnern in Deutschlond kom er im Frühichr l9B3 in Kontokt zum
Beklogten, der ihm seine Dienste ols Beroter onbot. Der Klöger beouftrogte ihn
mitderWchrnehmung seiner lnteressen, erklörte iedoch zugleich, dofür persön-
lich kein Honoror zohlen zu wollen.

ln der Folgezeit brochte der Beklogte den Klöger mit den Mitgliedern einer
Fomilie Sch. zusommen, die om Erwerb einer unternehmerischen Beteiligung
interessiert woren. Diese komen mit dem Klöger überein, die l. P GmbH (noch-
folgend' l.) zu gründen, die den Pyrometer-Teilbetrieb erwerben und weiter-
führen sollte. Am 1.6.1983 unterzeichnete der Klöger fur die beobsichtigte
GmbH einen Berotungsvertrog mit dem Beklogten. Die GmbH wurde im Juli
1983 ols Borgründung mit einem Stommkopitol von 50.000 DM errichtef eine
olsboldige Kopitolerhöhung ouf 1.912.000 DM sollte sich onschließen. Der vom
Beklogten ous diesem Grunde gefertigte Entwurf einer Vereinborung soh
vor, doß der Klöger seine Einloge von insgesomt 682000 DM in Höhe von
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3Z5.OOO DM bor einzohlen und im übrigen durch sein mit 312.000 DM be-
wertetes Know-how erbringen sollte. Als der Notor dogegen mii Schreiben
vom 27.7)983 Bedenken öußerte, wurde ou{ dessen Vorschlog die om
19.8.1983 beurkundete Kopitolerhöhung in der Weise vorgenommen, doß der
Klöger einen kurlristigen Kredit über den Betrcg von 3I2.OOO DM oufnohm,
diesen on die l. bezohlte und onschließend sofortvon ihr cls Koufpreis für dos
Know-how zu rückerh ielt.

lm Moi l9B4 fo$te die Gesellschofterversommlung mii den Stimmen der Mit'
glieder der Fomilie Sch. mehrheitlich den Beschluß, die Geschöfts{ührung der l.

onzuweisen, die Summe von 312.000 DM vom Klöger zurÜckzufordern, weil er
insoweit eine verschleierte Socheinloge geleistet hobe. Bold dorouf wurde der
Klöger ols Geschöftsführer obberufen. Die sich doron onschließenden rechi-
lichen Auseincndersetzungen mündeten in eine schriftliche Vereinbcrung vom
6.2.1985. Dorin wurde dos Kopitol der GmbH zu Losten des Geschöfisonteils
des Klögers um 312.000 DM mit dem Ziel der Rückzohlung dieses Betroges
on die Gesellschoft herobgesetzt. Die entsprechend hohe Verpflichtung des
Klögers, die die Beteiligten übereinstimmend ols gegeben onsohen, wurde von
Frou Sch. übernommen. Der Klöger schied gegen eine Abfindung von 1,2 Mio
DM ous der Gesellscho{t ous und verpflichiete sich, der GmbH die Steuern
zu erstotien, die dorous entstehen, doß die Finonzbehorde eventuell eine

.. I I ll I 1/l --..:.1-.-r^^ \/^-r^:lzohlung oder etnen sonsTtgen von oer \rmoTr (]erll Nru9er 9ewullrIUr I vur ruil

cls verdeckie Gewinncusschüttung behcndelt. Außerdem hotte der Klöger in

Höhe des - von einer Treuhondgesellschoft ouf 340.156 DM geschölzlen -
Steuerrisikos eine Bonkgoroniie zu leisten.

Der Klöger wirft dem Beklogten vor, keinen geeigneten Gestoltungsvorschlog
für dcs beobsichtigte Ziel unterbreitet zu hoben, ihm wegen des gÜnstigen
Erwerbs des Pyrometer-Betriebs sowie des Einbringens der eigenen Sochkunde
eine um 312.000 DM hohere Beteiligung zu sichern. Der Beklogte hobe den
Fehler der vom Notor ongeregten Lösung nicht erkonnt. Dodurch hobe er den
Klöger dem Nochzohlungsonspruch der Gesellschoft ousgesetzt. Weiter
bestehe die Ge{ohr, doß dos Fincnzomt die Ruckzohlung des Betroges von
3]2.OOO DM on ihn ols verdeckte Gewinnousschüttung behondle. Der Klöger
verlongtvom Beklogien doher 14.873,07 DM ols Ersotz der bis Jonuor 1990 ent-
stondenen Aufwendungen {ür die Bonkgorontie sowie der Kosien eines Zweit-
guiochtens zur Höhe des Steuerrisikos. Außerdem begehrt er festzustellen,

doß der Beklogte ihm den Schcden zu ersetzen hot, der ihm
dodurch entsteht, doß der Beklcgte ihm zu einer Boreinloge on
der l. Elektronik GmbH geroten hot, die zurZchlung eines von ihm
zu übertrogenden Know howverwondtwerden sollte und wurde,
insbesondere dodurch, doß die Finonzverwcliung die Zohlung des
Koufpreises {ür dos von ihm der Firmo l. überlossene Know-how ols
ei ne verdeckte Gewin no ussch üttu n g q uo I ifiziert.
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Dobei hot der KlAger klorgestellt, do{J er einen über die beschriebenen steuer-
rechtlichen Ncchteile hinousgehenden Schoden nicht geltend mochi.

Der Beklogte, dervertrogliche Beziehungen zwischen den Porteien, eine eigene
Pflichtverletzung sowie einen Schoden des Klögers leugnet, beruft sich ouch
ouf Veriöhrung und rechnet hilfsweise mit einem Honororonspruch ouf.

Dos Londgericht hot den Antrögen des Klögers entsprochen, dos Berufungs-
gericht die Kloge obgewiesen. Mit der Revision verfolgt der Klöger seine
Ansprüche weiier.

Aus den Gründen:

Dos RechtsmittelführtzurAufhebung des ongefochtenen Urteils und zurZurück-
weisung on die Vorinstonz.

Dos Berufungsgericht ist derAnsicht, derVertrog zwischen der GmbH und dem
Beklogten entfolte ouch Schutzwirkungen zugunsten des Klögers. Es stimmt
dem Londgericht dorin zu, do$ der Beklogte versöumt hobe, ouf die in steuer-
licher Hinsicht bestehenden Bedenken gegen dos Konzept des Notors zur
Kopitolerhöhung in der gebotenen Deutlichkeit hinzuweisen. Jedoch sei der
geltend gemochte Schoden nicht eine Folge dieses Fehlers. Er beruhe ollein ouf
der Vereinborung vom 6.2.1985. Fur die dorin vom Klöger übernommenen
Verpflichtungen hoft'e der Beklogte nicht, weil ihm insoweit kein Berotungsfehler
zur Lost folle. Der Klager hobe seine Behouptung, der Beklogte hobe ihm ver.
sichert, die übernommene Verpflichtung bedeute fur ihn so gut wie kein Risiko,
nicht bewiesen.

il.

Wie die Revision zutreffend rügt, trögt diese Begründung die Klogeobweisung
nicht.

1. lm Ergebnis zu Recht beioht dos Berufungsgericht eine vertrogliche Ver-
pflichtung des Beklogten, den Klöger in den mit der Gründung der GmbH
und dem Erwerb der Pyromeier-Abtei I u n g zuso m men hö n genden rechtlichen
und steuerlichen Frogen zu beroien.

Der Beklogte röumt selbstein, doß ervom Klöger den Auftrog erhclten hotte,
den Gesellschoftsvertrog zu entwerfen und ihm dorin eine gegenüber den
übrigen Gesellschoftern finonziell begünstigte Position zu verschoffen, weil
er den Betrieb zu einem Vorzugspreis erwerben konnte und seine berufliche
Sochkunde in die Gesellschofteinbrochte. Der Beklogte behouptet lediglich
unier Beru{ung ouf die schriftliche Vereinborung vom 

,l.6.,l983, ollein im
Nomen der Gesellschoft beouftrogt worden zu sein. Ob dos zutrifft, konn
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dohingestellt bleiben. Am 1.6.1983 wor noch kein GmbH-Vertrog beurkun-
det. Der Klöger hot den Vertrog ols Verireter ohne Vertretungsmocht im
Nomen der noch zu gründenden GmbH geschlossen und spöter ols deren
Geschöftsf ührer genehmigl.Tu seinem Vorteil sollte die ouf die Vorbereitung
der Gründung der GmbH ousgerichtete Tötigkeit des Beklogten houptsöch-
lich dienen. Der Klöger, dessen persönliche lnteressen der Beklogte olso
wohrzunehmen hotte, wor folglich in die Schutzwirkung des Vertroges zwi-
schen der GmbH und dem Beklogten einbezogen (vgl. BGH, Urt.v.7.10.1987
- lVo ZR 67/86, Gl BB, Z9: NJW 1988,556). Auf die Froge, ob neben der
GmbH ouch der KlögerVertrogsportnerdes Beklogten geworden ist, kommt
es desholb nicht on.

2. Dos Berufungsgericht geht zwor im Ergebnis zu Recht dovon ous, doß der
Beklogte die ihm gegenüber dem Klöger obliegenden vertroglichen Pflich-
ten verletzt hot. Deren lnholt und Umfong hot es iedoch nur unzureichend
herousgeorbeitet und sich schon domii den Weg zu einer rechtsfehlerfreien
Beurteilung der Froge verstellt, welcher Schoden dem Verholten des Beklcg-
len zuzuecl rrrerr isl.

o) Der Beklogte hotte im Ro hmen des ihm erteilten Auftrogs neben der steuer-
lichen vor ollem rechtliche Berotung ouf dem Gebiet des Gesellschofts-
i"echis zi; ei'bi'ingen. Hiei'lcg im Jchre 1983 dei'Schwerpunk; denn zu
nöchst ging es vorrongig dorum, die Gesellschoft zu errichten, den
Klöger trotz der Einbringung einer Boreinloge von nur 325.000 DM im
Verhöltnis zu den übrigen Gesellschoftern so zu stellen, ols hobe er
682000 DM eingezohlt, und insgesomt die Voroussetzungen dofür zu
schoffen, doß dos erforderliche Kopitol zum Erwerb des Pyrometer-
Betriebes zur Verfügung stond. Hierbei hotte der Beklogte den Klöger -
ebenso wie bei ollen domit zusommenhöngenden steuerlichen Frogen -
umfossend zu beroten und ihm insbesondere den relofiv sichersten Weg
oufzuzeigen sowie ihn möglichstvor Schoden zu bewohren (vgl. BGHZ
89,l7\,l8l, BGH, Urt.v. 10.10.]985 - lX ZR 153/84, Gl 44/55: WM lB5,
1475,1477; v. 31.10.]985 - |XZR175/84, G\86,145: WM 1986, 199; v.

10.3.l9BB - lX ZR 194/87, NJW l9BB, 2113). Für den rechtlichen wie den
steuerlichen Bereich gelten die gleichen Anforderungen on die Sorg{olt
des Beroters (Senotsurt . v. 7. 5.1992 - lX ZR l5l/91, Gl 92, 209 : N.JW-RR
1992,1110,1112). Auch der Umstond, doß der Beklogte nicht Anwolt, son-
dern nur Rechtsbeistond ist, hct keinen Einfluß ouf lnhclt und Umfong der
zu leistenden Berotung (vgl. BGH, Urt.v.25.1.1984 - lVo ZRBI/82,G111/84
: WM 1984, 465, 466; v. 2. 4.1987 - lX ZR 86 /86, Gl 87, 80 : WM l9BZ
725t.

b) Diesen Verpflichtungen ist der Beklogte in mehr{ocher Hinsicht nicht
gerecht geworden.
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oo) Die erforderliche Kopitolerhöhung ouf i.912.000 DM hotte bei Beochtung
desWunsches des Klögers, nicht mehr ols 325.000 DM boreinzuzchlen, on
der Gesellschoft ober beteiligt zu sein, ols hötte er 682000 DM geleistet, in
derWeise vorgenommen werden können, doß der Klöger für seinen Anteil
den Nennbetrog, die übrigen Gesellschofter f ür ihre Beteiligung dogegen
ein entsprechendes Aufgeld (Agio), dos in der Summe den Betrog von
312.000 DM deckt, zu leisten hotten. Die Kcpitolerhöhung hötte in diesem
Folle noch der Formel

687.000 DM ' 1.912.000 DM : 325.000 DM ' X

nur ouf 1.043.668 DM vorgenommen werden durfen. Die Differenz zu
1.912.000 DM : 868.332 DM haten die übrigen Gesellschofter ols Agio
oufbringen müssen. Auf diese Weise hötte der vom Klöger gewünschte
Erfolg ouch steuerrechtlich unbedenklich bewirkt werden können. Der
Beklogte behouptet selbst nicht, doß die übrigen Gesellschofter eine
solche Gestoltung des Gesellschoftsvertroges obgelehnt hötten. Er hate
dem Klöger doher diesen Weg ols eine empfehlenswerte Moglichkeit zur
Erreichung des erstrebten Zieles vorstellen müssen. Dos hot er unstreitig
versöumt.

bb) Dervon ihm stott dessen unterbreiteie Vorschlog, in Höhe von 312.OOO DM
eine ols Know-how gekennzeichnete Socheinloge ($ 5 Abs.4 GmbHG) zu
leisten, die vorwiegend ouf die in dem beobsichtigten Geschöftsbetrieb
vorhcndene Erfohrung und Sochkunde gestützt wurde, wor demgegen-
über nicht gleichwertig.Zwar ist es grundsötzlich möglich, eine Sochein-
loge in Form derfür die Orgonisotion und Führung eines Betriebes erforder.
lichen besonderen Kenntnisse und FAhigkeiten einzubringen (vgl. Hochen-
burg/Ulmer, GmbHG B. Aufl. $ 5 Rdnr. 561. lnfolge der Schwierigkeit, die für
die Angemessenheit der Bewertung moßgeblichen Kriterien hinreichend
dorzustellen, besiond bei einer Sochgründung indes die Gefohr, doß
dos Registergericht die Eintrogung der Kopitolerhöhung wegen Uber-
bewertung der Socheinloge oblehnte ($$ 5Zo, 9 c Sotz 2 GmbHG). Aus
diesen Gründen hot der Notor gegen eine solche Lösung erhebliche
Bedenken erhoben. Selbst wenn indessen dieser Weg gongbor gewesen
wöre, hötte der Beklogte dem Kloger die oben dorgestellte Alternotive der
Aufgeldvereinborung wegen der geringeren Risiken empfehlen müssen.

cc) DieVerwirklichung der Kopitolerhöhung durch Boreinlogen ($ 55 GmbHG)
in der Form, wie sie der Notor vorgeschlogen hotte - Einbringung der
weiteren 312.000 DM durch den Klöger sowie olsboldige Rückzohlung
dieses Betroges ols Koufpreis für dos Know-how - wor gesellschoftsrecht-
lich ols Umgehung des Aufrechnungsverbots ($ 19 Abs. 5 GmbHG) zu be-
werten. lnfolgedessen erfüllte der Klöger seine Pflicht zur Aufbringung des
Stommkopitols nicht und soh sich einem begründeten Anspruch der Gesell-
schoft ouf Zohlung von 312.000 DM ousgesetzt (vgl. BGHZ 28,314,319 +i
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.l.l3,335,343; 
Boumboch/Hueck, GmbHG 15. Aufl. $ 5 Rdnr. l? $ 19 Rdnr. 30;

Hochenburg/Ulmer o.o.O. $5 Rdnr. 143ff, $19 Rdnr. 90ff; Scholz/Winter;
GmbHG 7. Aufl. $5 Rdnr. ZZ).

Gleichzeitig begründeie diese Regelung die Gefohr, doß dos Finonzomt die
Rückzohlung der 312.000 DM ols Koufpreis {ür dos Know-how körperschoft-
sieuerrechtlich ols verdeckte Gewinnousschüttung ($ B Abs. 3 Sotz 2 KSIG)
behondelte. Noch der Rechtsprechung des Bundesfinonzhofs ist von einer
verdeckten Gewinnousschüttung ouszugehen, wenn eine Kopitolgesell-
scho{t ihrem Gesellschofter oußerholb der gesellschoftsrechtlichen Gewinn-
verteilung einen Vermögensvorteil zuwendet, den sie bei Anwendung der
Sorgfolt eines ordentlichen und gewissenhoften Geschöftsleiters einem
Nichtgesellschofter nicht gewöhrt hatte (BFH BSIBI 111973, 322;1975, 366,
367; 1977, 467, 469; 1978, 109, ll0; 1982, 631, 6321. Die Rückzohlung on'r
Klöger stellte donoch eine verdeckte Gewinnousschüttung im Sinne dieser
Rechtsprechung dor, wenn und soweit die ols Know-how bezeichnete
Leistung keinen wirtschoftlich ongemessenen Gegenwert für die ihm ge-
wöhrte Vergütung verkörperte und desholb gemöD $ 253 Abs. 2 Sotz 3
HGB sowie krofi des Moßgeblichkeitsprinzips ouch steuerrechtlich ouf den
Teilwert obgeschrieben werden mußte. Die Moglichkeit, doß die Finonz-
behörde hier eine verdeckte Gewinnousschüttung beiohte, wor schon im
Ir.rr.r rr'^r..I., I'r. I II'L-r---:-l-rntnoilcK ouT ote JcnwtengKetT, otese Elnroge socngerecnr zu oewer ten/ I ilcnt
von der Hond zu weisen.

c) Der Beklogte hötte den Klöger o uf diese Möngel derVertrogsgesio ltung hin-
weisen und infolgedessen ihm empfehlen müssen, den Vorschlog des Notors
obzulehnen. Ob der Beklogte dies geton hot, ist zwischen den Porteien
streitig. Noch der stöndigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hot
derienige, der einen Rechtsonwolt wegen Verletzung der vertroglichen
Pflichten ous dem Mondotsverhöltnis ouf Schodenersotz in Anspruch nirn-t,
ouch den Beweis zu führen, doß der Anwolt die gebotene Berotung u,,d
Belehrung nicht gegeben hot {BGH, Urt.v.16.l0.l9B4 -V17R304/82. Gl 3/85
: NiW 1985,264,265; v. 5.2.1987 - lX ZR 65/86, WM l9BZ 590, 591 :
Gl 87,66 Leitsoiz m. Hinweisen; v. 2.4.1987 - lX ZR 68/86, Gl BZ 80 :
WM lgSZ 725,7271. Dogegen soll noch der Auffossung des früher für die
Steuerbercterhcftung zustöndigen lVo-Zivilsenots der Beroter beweisen
müssen, dcß dos Beroiungsgespröch stottgefunden hobe; erst wenn dies
feststehe, müsse der Mondont onolog S 363 BGB beweisen, doß der Steuer-
beroter den konkret gebotenen Hinweis unterlossen hobe {Urt.v. 22.1.1986 -
lVo ZR 105/84,G1 86,72: NJW 1986,2570; vgl. ouch 8GH283,260,2671.
Gerode der zur Entscheidung stehende Foll, in dem von derselben Person
in engem zeitlichen und sochlichen Zusommenhong sowohl rechtliche ols
ouch steuerliche Berotung zu erbringen wor, zeigt, doß bei der Froge der
Beweislost f ü r eine Differenzieru ng zwischen beiden Bereichen kei n soch I ich
einleuchtender Grund ersichtlich ist. Es sricht desholb viel dofür, die zur
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Anwoltshoftung geltenden Grundsötze ouf Steuerberotungsvertröge zu
übertrogen; denn der Glöubiger hot regelmößig die behouptete Vertrogs-
verletzung des o us einem Geschöftsbesorg ungsvertrog Diensfuerpflichteten
zu beweisen. Die Froge bedorf indes keiner obschließenden Entscheidung.
Unobhöngig dovon, welcher Auffossung mon folgt, ist hier dovon ouszu-
gehen, doß der Beklogte die gebotene Belehrung versöumt hot.

Der Vorschlog des Notors ist dem Beklogten om 29.7.1983 zugegongen.
Bereits mit Schreiben v. 9.8.l9B3 hot er dem Notor geontwortet, dos Know-
how solle in der oufgezeigten Weise kouflich erworben werden. Der Klöger
hot substontiiert vorgetrogen, er hobe in dieser Zeit und dorüber hinous bis
zur Protokollierung der Kopitolerhöhung infolge Ortsobwesenheit kein
Gespröch mit dem Beklogten geführt und ouch kein die rechtliche und
steuerliche Problemotik behondelndes Schreiben erholten. Demgegenüber
stellte die nicht nöher konkretisierte Behouptung des Beklogten, den Klöger
mehrfoch vor den mit dem Vorschlog des Notors verbundenen Gefohren
geworntzu hoben, kein substontiiertes Bestreiten dor ($ l3B Abs.3 ZPO). Der
Beklogte hötte dozu vielmehr im einzelnen den Gong der ongeblichen
Besprechung schildern und die Belehrungen und Rotschlöge beschreiben
müssen, die er erteih hoben will. Abgesehen dovon hötte er selbst durch eine
umfossende Erlöuterung der mit dem Konzept des Notors verbundenen
Nochteile seiner Berotungspflicht nicht vollstöndig genügt, weil er dem
Klöger dorüber hinous die gesellschoftsrechtlich und steuerrechtlich unbe-
denkliche Alternotive hötte oufzeigen müssen.

3. Die Meinung des Berufungsgerichts, die dem Beklogten zur Lost follende
Vertrogsverletzung seifür den geltend gemochten Schoden nicht ursöchlich
geworden, ist rechtlich nicht holtbor.

o) Doß der Klöger sich in der Vereinborung vom 6. 2.1985 verpflichtet hot,
die Gesellschoftvon einem durch die Rückzohlung eines Teils der Stomm-
einloge in Zukunft eventuell entstehenden Steuerschoden freizustellen
und insoweit Sicherheit zu leisten, ist eine odöquot kousole Folge der
Berotungsfehler des Beklogten. Es mußte domit gerechnetwerden, doß
die übrigen Gesellschofter Kenntnis von der oben 2 b cc dorgestellten
Rechtsloge erhielten und wegen der sie gemöß 5 24 GmbHG möglicher-
weise treffenden Ausfollhoftung die Gesellschoft veronloßten, vom
Klöger erneute Einzohlung von 312.000 DM zu fordern. Do die vom
Klöger erstrebten wirtschoftlichen Vorteile infolgedess en zu scheitern
drohten, woren rechtliche Auseinondepsstz.ungen vorprogrommiert.
Deren Beendigung durch eine Vereinborung, die zum Ausscheiden des
Klö gers o us der Gesel lschoft f ü h rte, wo r schon desho I b nicht fernlieg end,
weil der Klöger von Anfong on entscheidend Wert dorouf gelegt hotte,
ous der von seinem früheren Arbeitgeber erholtenen Abfindung nicht
mehr ols 325.000 DM bor in die GmbH einbringen zu müssen und
desholb die Zohlung weiterer 312.000 DM oblehnte.
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b) Dos Oberlondesgericht sieht die dorgestellten Berotungsfehler des Beklog-
ten für die vom Klöger übernommene Erstottungsverpflichtung und deren
finonzielle Folgen offenbordesholb nicht ols ursöchlich on,weilsie ouf einem
eigenen selbslöndigen Willensokt des Klögers beruhen. Dobei wird ver-
konnt, doß eine für den Schoden mitursöchliche willentliche Hondlung des
Verletzten es nicht ohne weiteres ousschließt, den Schoden demienigenzuzu-
rechnen, der der schödigende Kousolkette in Gong geselzl hot. Bestond fÜr
die Zweithondlung des Geschödigten ein rechtfertigender Anloß oder wurde
sie durch dos hoftungsbegründende Ereignis herousgefordert, erweist sich

die Reoktion ouch nicht ols ungewöhnlich oder gönzlich unongemessen, so
bleibt der Zurechnungszusommenhong mit dem Verhohen des Schödigers
bestehen (BGH, Urt.v. 14.3.1985 - lX ZR 26/84, NJW 1986, 132? l33l :
Gl 18/85; v.29.10.1987 - lX ZR 18l/86, NJW l9BB, 1143, ll45; v.7.1.1988 'X
ZR7/87,NJW,l988,1262,1263;v.2l.l.l98B -lllzR157/86, NJWl988,ll4l,l1+z-l'
Die Beendigung einer rechtlichen Auseinondersetzung durch Vergleich konn
grundsötzlich ein sochgemößes Verholten sein, dos ouf die Zurechnung des
Schodens zum hoftungsbegründenden Verholten des Schuldners keinen
Einfluß hot (BGH, Urt.v.l9.5.l9BB - lllZR 32/87, NJW 198? 9? 100).

Der Klöger hotte dem von der Gesellschoft gegen ihn erhobenen Anspruch
ouf Einzchlung der erhöhten Stommeinloge rechtlich nichts entgegenzu-
setzen. unobhöngig clovon, ob cjer Kiöger in der Loge gewesen wöre, <Jerr

Betrog oufzubringen, enthielt seine Weigerung keine ungewöhnliche oder
u no ngemessene Entscheid ung; den n bei Gründung der Gesellschoft wo ren
olle Beteiligten dorin einig, doß der Klöger nicht mehr ols 325.000 DM bcr
einzohlen, bei Berechnung seines Anteils den cnderen Gesellschoftern
gegenüber ober einen geldwerten Vorteil von 312.000 DM erholten sollte.
Do die übrigen Gesellschcfter nicht bereit woren, den genonnten Betrog
nunmehr fur ihn oufzubringen, konnte der Klöger die Befreiung der ihn
treffenden Verpflichtung nur durch umfongreiche rechtliche Auseinon ' '
setzungen mit den Gesellschoftern oder ein eigenes Entgegenkommen
erlongen. Die übrigen Gesellschofter erklörten sich in der Vereinborung
vom 6.2.1985 bereit, den Klöger im Folle seines Ausscheidens gegen eine
Abfindung so zu behondeln, ols hobe die GmbH von ihm ein verwertbores
Know-howfür 312.000 DM erworben. Der Klöger hotte sich demgegenÜber
ouf Verlongen der Gesellschofter zu verpflichten, der GmbH die Steuern zu
ersetzen, die ihr durch den Verkou{ des Know-how eventuell entstonden;
denn es ließ sich nicht sicher ousschließen, doß dos zivilrechtlich entspre-
chend $ 2Z Abs. 3 Sotz I AktG unwirksome Rechtsgeschöft steuerrechtlich
nochteilige Wirkungen ouslöste. Der Beklogte hot nicht behouptet, eine
onsonsten inholtsgleiche Vereinborung wöre cuch ohne die Bereitschoft
zur Ubernohme dieses Risikos zusionde gekommen. Wenn der Klöger sich
in einer solchen Situotion dozu entschlossen hot, die in der Urkunde vom
6.2.1985 niedergelegte Regelung mii den übrigen Gesellschoftern zu ver-
einboren, so beruht dos ouf einer vertretboren Enischließung, die nicht ous
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dem Rohmen des üblichen föllt. lnfolgedessen hoftet der Beklogte ouch für
den Schoden, der dem Klöger durch die Ubernohme dieser Verpflichtung
in derVereinborung vom 6.2.1985 schon entstonden ist und in Zukunft noch
entsteht.

4. Durch die Kosten fur die Hingobe der Bonkgorontie ist dem Klöger ein
Schoden entstonden, der teils im bezifferten Antrog entholten ist, teils mit
dem Feststellungso ntro g geltend gemocht wird. Zwo r wendet der Beklogte
ein, dem Klöger sei infolge der Abfindung ein wesentlich höherer Vorteil
zugeflossen. Der Klöger behouptet iedoch substontiiert, er hötte sich finonz-
iell weitous besser gestonden, wenn er bei fochgerechter Berotung des
Beklogten in der Gesellschoft verblieben wöre. Totsöchliche Fesistellungen
dofür hot dos Berufungsgericht nicht getroffen. Für die Revision ist doher
schon ous diesem Grunde dovon ouszugehen, doß der Klöger im End-
ergebnis wirtschoftlich geschadigt ist.

ilt.

Dos ongefochtene Urteil ist nicht cus onderen Gründen im Ergebnis richtig;
denn die erhobenen Ansprüche sind nicht noch $$51 BRAq 68 StBerG ver-
iöhrt.

Die Veriöhrung beginni ncch diesen Vorschriften mit der Entstehung des
Schodens. Diese Voroussetzung ist oegeben, wenn der Schoden wenigstens
dem Grunde noch erwochsen, eine moterielle Verschlechterung der Ver-
mögensloge oder ein endgültiger Teilschqden eingetreten ist und bei ver-
stöndlicher Würdigung mit weiteren bisher noch nicht erkennboren, odöquot
veru rso chten N ochteilen gerech nel werden ko n n (vg l. BGHZ 100, 228, 231 I ;
ll4, 150, 152 : Gl 91, 12; Senotsuri. v. 2.6.1992 - lX ZR 268/91, Gl 92,311 :
NJW 1992, 2766,27671 1st dogegen noch offen, ob pflichtwidriges, ein Risiko
begründendes Verholten zu einem Schoden führt, ist ein Ersotzonspruch noch
nicht entstonden und die Verjöhrungsfrist folglich noch nicht in Louf gesetzl
(Senotsurt. v.9.7.1992 - IXZR 50/91,G\92,32: NJW 1992,2828,2829;v.
15.10.1992 - IXZR 43 /92, z.Y. b.; iewei ls m.w. N. l. Zwo r beru ht der steuerl iche
Schoden, um den es geht, gleichzeitig ouf einer mongelhoften Rechtsbero-
tung des Beklogten. Dies ist iedoch veriöhrungsrechtlich unerheblich, weil
den Bestimmungen der $$51 BRAO, 68 StBerG derselbe Schodenbegriff
zugrunde liegt.

2. Der Klöger verlongt den Schoden ersetzt, der ihm durch die steuerlichen
Auswirkungen derfehlerhoften Berotung des Beklogtenzur Froge der Durch-
führung der Kopitolerhöhung enistcnden ist. DieserSchoden ist mitAbschluß
der Vereinborung vom 6. 2.1985 eingetreten.
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lst dem Steuerberoter eine fehlerhofte Vertrogsgestoltung vorzuwerfen, die
sichfürden Mondonten indes nurnochteilig ouswirkt,wenn ein ihn belosten-
der Steuerbescheid ergeht, entsteht der Schcden frühestens mit dessen
Zugong (senotsurt. v.2.7.1992 - lX ZR 268/91,G192,31.| : NJW 1992,2766,
27671.1m Streitfcll hot der Klöger der Gesellschoft eine Steuerschuld ledig-
lich donn zu erstotten, wenn dos Finonzomt in einem Steuerbescheid die
Vergütung des Know-how mit 312.000 DM ols verdeckte Gewinnousschüt-
tung behondelt. Ein solcher Steuerbescheid ist bisher nicht ergong en.Zwar
ist nicht der Klöger selbst, sondern die Gesellschoft steuerpflichtig. Do diese
von ihm ober erst donn Zohlung verlongen dorf, wenn dos Finonzomi
gegen sie eine entsprechende Steuerschuld festsetzt, trifft den Klöger ohne
den Erlo0 eines Steuerbescheides keine Verpflichtung zur Erstottung von
Steuerschulden,

Ein finonzieller Nochteil des Klögers ist iedoch schon vorher dodurch einge-
treten, dcß er sich verpflichtet hot, für die Erfüllung der übernommenen
Verpflichtung Sicherheit durch eine Bonkgorontie zu leisten, und dofÜr fort-
luuferrd lirrorrzielle Aufwendungen zu erbringen hct, Dieser Schoden ist mit
Wirksomwerden der rechtlichen Verpflichtung zur Sicherheitsleistung om
6.2.1985 eingetreten (vgl. Senotsurt.v.7.5.l99l - lX ZR IBB/90,G\91,223:
WM 1991, 1303, 1305; v.2.7.1992 - |XZR268/91, Gl92,3ll : NJW 1992,
2766,27671 Der Klöger hot vor Ablouf von drei Johren, am 7.7.1982 seine
Ansprüche rechtshö ng ig gemocht.

3. Fürden Beginn derVeriöhrungsfrist ist es ohne Bedeutung, doß der Klöger nur
den steuerlichen Teil des in Betrocht kommenden Schodens geltend mocht.
Derous einem bestimmten Verholten erwochsene Schoden ist ols ein Gonzes
oufzufossen. Für dessen Ersotz gilt doher eine einheitliche Veriöhrungsfrist,
soweit schon beim Auftreten des ersten Schodens beiverstöndiger WÜr li-

g u n g m it weiteren wirtschoftlichen Nochteilen g erech net werden ko n n (v y''
BGHZ 50, 21,24;100,228,231 fr ll4, 150, 153 : Gl 9l,l7l; Senotsurt. v.9.7.1992
- lX ZR 50/91,G192,320: NJW 1992, 2828,2829). Donoch begönne die
Veriöhrung der hier erhobenen Ansprüche schon donn vor dem 6.2.1985,
wenn der Klager bereits früher ouf onderem Gebiet - insbesondere in seiner
Stellung ols Gesellschofter- geschadigtworden wöre. Ein solcher Schoden
ist entstonden, sobold sich die Vermögensloge des Betroffenen im Vergleich
zum früheren Stond verschlechtert hot {8GH294,380,385 : Gl32/85;
BGH, Urt.v. l0.l0.l9ZB - Vl ZR 115/77, NJW l9Z? 264; v.21.12.1989 - lX ZR

234/88, BGHR BRAO $ 51 Anspruchsentstehung 1; v. 9.7.1992 - lX ZR 50/91
o.o.O.). Geht es * wie im Streitfoll - ollein um dcs Entstehen und die Veriöh-
rung eines Anspruchs ouf Ausgleich einer ollgemeinen Vermögenseinbuße,
so ist ein solcher Schoden regelmößig zu verneinen, solonge sich die durch
die Pflichtwidrigkeit verursochte risikobehoftete Loge des Betroffenen noch
nicht rechtlich verfestigt hot (Senotsurt. v. 15.10.1992 - lX ZR 43/92, z'V. bl.
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(

Die fehlerhofte Rechtsberotung des Beklogten hotte sich für den Klöger bereits
im September l9B3 insofern ungünstig ousgewirkt, ols die Zohlung der Einloge
von 312.000 DM on die GmbH wegen der verobredeten Rückgewöhr on den
Klöger gemöß $ 19 Abs.5 GmbHG keine schuldbefreiende Wirkung hotts der
Anpruch der GmbH olso fortbestond. Ob dodurch schon dos Vermögen des
Klögers gemindertwor, erscheintgleichwohlzweifelhoff denn unstreitig hotten
sich die übrigen Gesellschofter vor dem Beschluß über die Kopitolerhöhung
domit einverstonden erklöri, doß dem KlAger infolge des günstigen Koufpreises
für den Pyrometer-Betrieb und des Einsotzes seiner beru{lichen Sochkunde bei
den Gesellschoftsonteilen letztlich ein Vorteil von 312.000 DM zufließen sollte.
Als die Gesellschofter erfohren hotfen, doß die vom Notor vorgeschlogene
rechtliche Konstruktion mißlungen wor, komen doher Verhondlungen dorüber
in Betrocht, wie der ersirebte Erfolg ouf ondere Weise erreicht werden konnte.
Die vom Klöger mit den übrigen Gesellschoftern geführten Auseinondersetzun-
gen endeten schließlich mit der Vereinborung vom 6.2.1985, die ihn von der
Verpflichtung zur Boreinloge befreite und ihm oußerholb des steuerlichen
Bereichs noch der Behouptung des Beklogten im Ergebnis keine fincnziellen
Nochteile brochte.

4. Letztlich konn dohingestellt bleiben, wonn der Schoden entstonden ist, weil
der Klöger zumindest verlongen konn, so gestellt zu werden, ols wöre die
Veriö h ru ng des Pri mö ro nspruchs n icht ein getreten (sogeno n nter Seku ndö r-

onspruch). Noch den insoweit rechtsfehlerfreien Fesistellungen des Beru-
fungsgerichts hot die steuerliche Berotung des Klögers durch den Beklogten
bis zum 6.2.1985 fortgedouert. Die infolge der Fehlberotung entstondenen
Auseino nd ersetzu n gen zwischen d en Gesel lschoftern hötten den Beklo gten
veronlossen müssen, ouf den Regreßonspruch und dessen kurze Veriöhrung
hinzuweisen. Do o ls denkbo r frühester Zeitpu n ktfür den Eintritt des Schodens
die Rückzohlung der 312.000 DM on den Klöger im August l9B3 in Betrocht
kommt, wor ieden{olls die Veriöhrungsfrist des Sekundörcnspruchs bei
Klogeerhebung noch nicht obgeloufen.

tv.

Die Soche ist doher unter Aufhebung des ongefochtenen Urteils on die Vor-
insionz zurückzuverweisen {$ 565 Abs. I ZPOI. Für dos weitere Verfohren gibi
der Senot folgende Hinweise:

l. Mit der Behouptung, der Schoden des Klögers sei durch die Ab{indungs-
zohlung mehr ols kompensiert, wendet der Beklogte Vorteilsousgleichung
ein, {ür deren Voroussetzungen ihn die Dorlegungs- und Beweislost trifft.
Selbstwenn dos Berufungsgerichteinen solchen Vorteilfeststellen sollte, wird
zu prüfen sein, ob er ouf einer eigenen Leistung des Klögers oder sonstigen
Umstönden beruht, die dem Schodiger nicht zugute kommen können (vgl.
BGHZ 77,151; Polondt/Heinrichs, BGB 51. Aufl. Rdnr. 127 II vor SUgl.
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2. }ei den Feststellungen zur Höhe des bezifferten Schodens wird dos Beru-
fungsgericht ouch klören müssen, ob es erforderlich wor, ein weiteres Privot-
gutochten zur Höhe des steuerlichen Risikos einzuholen. Dies wird insbeson-
dere donn zu beiohen sein, wenn ouf diese Weise eine Herobsetzung der
Sicherheitsleistung - und domit eine Verringerung der für die Bonkgorontie
dem Klöger entstehenden Aufwendungen - bewirkt werden konnte.

3. Der Erfolg des Feststellungsontrogs höngt in weitem Umfong dovon ob, ob
noch befürchtet werden muß, doß dos Finonzomt einen der Gesellschoft
no chtei ligen Bescheid betreffend d ie verd eckte Gewin no ussch üttung erlößt
oder eine solche Gefohr nunmehr ouszuschließen ist. Die Festsetzungsfrist
betrögt grundsötzlich vierJohre, gerechnet vom Ablouf des Kolenderiohres,
in dem die Steuererklörung eingereicht wurde ($$ 169 Abs. 2 Nr. 2, 170 Abs.2
Sotz I Nr. I AO). Der moßgebliche steuerliche Vorgong vollzog sich im Jc' 'e

1983, die Steuererklörung {ür ienes Johrwurde l9B5 obgegeben. Donoch rst

die gewöhnliche Festsetzungsfrist Ende 1989 obgeloufen.

Der Klöger mocht iedoch geltend, die Festsetzungsfrist betroge hier zehn
Johre, weil die Steuer hinterzogen sei ($ 169 Abs. 2 Sotz 2 AO). Gemöß $ 370
Abs.l Nr. I und 2 AO begeht unter onderem Steuerhinterziehung, wer vor-
sötzlich den Finonzbehörden über steuerlich erhebliche Totsochen unrich-
tige oder unvollstöndige Angoben mocht oder die Behorde pflichtwidrig
über steueriich erhebiiche -rotsochen in Unkenntnis iöiit. Der Fesisieiiungs-
ontrog des Klögers ist bereits donn begründet, wenn derVorwurf der Steuer'
hinterziehung gegen die Geschöftsführung der GmbH möglicherweise
begründet ist. Ob dos Vorbringen des Klögers dozu cusreicht, bedorf der
totrichterlicher Erörterung u nd Würdig u ng.

Regreß gegen Rechlsqnwolt/Treuhönder
- Veriöhrungsfrist $ 5l BRAO
- Veriöhrungsbeginn
- Sorgfolts-, Anfrogepflichten beim Finonzomt
{BGH, Urt.v. 9.11.1992 - llZR141/911

Leitsötze:

o) Schodenersotzonsprüche, die Kopitolonleger gegen einen Rechtsonwolt
ous seiner Tötigkeit ols Treuhondgesellschcfter einer Publikumsgesellscho{t
geltend mochen, veriöhren in dreiJohren ($5.l BRAO).

b) Zum U mfo ng der Sorgfo lts- und Aufklö rungspflichten, die die fur ein ongeb-
lich steuersporendes Kopitolonlogenmodell Veroniwortlichen im Hinblick
ouf die zu erwortenden steuerlichen Auswirkungen zu erfüllen hoben.
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Leitsötze (d.Verf.)'

c) Der Rechtscnwolt/Treuhonder, der sich im lnteresse, der Anleger on einem
Kopitolonlogemodell beteiligt, hot diese ouch in den mit der Beteiligung und
deren Verwoltung ouftretenden Rechtsfrogen zu bercten.

bl Die Veriöhrungsfrist des S 5l BRAO gilt ouch {ür Ansprüche, die ihren Grund
in einem pflichtwidrigen Verholten des Rechtsonwolts/Treuhönders bei der
Anbohnung des Treuhcndverhöltnisses hoben.

c) Die Veriöhrungsfrist beginnt spötestens mit dem Zustondekommen des Bei-
trittsvertroges.

d) Eine vorherige Abstimmung des Treuhönders der Gesellschofter mit der
Finonzverwoltung über dos Kopitolonlogemodell konn nicht erwortet wer-
den. Die zivil- und steuerrechtlichen Aspekte sind so kompliziert, doß von
der Finonzverwoltung eine zügige und verbindliche Stellungnohme zur
steuerlichen Beurteilung im vorous nur selten erwortet werden konn.

Totbestond:

Die Beklogten woren Gesellschofter des,,lndustriepork E (GbRl'j und zwor der
Beklogtezu l- neben einerweiteren Person - ols,yollhoftenderGesellschofter"
und der Beklogte zu 2, der Rechtsonwolt is1 ols ,,Gesellschoftertreuhönder'1
Letzterer wor durch den Gesellschoftsvertrog ermöchtigt, sogenonnte ,Jreu-
hondgesellschofter" oufzunehmen. Diese wurden unter Verwendung eines
Prospekts geworben. Sie woren noch ihrem Beitriti über den Treuhönder mittel-
bor- durch einen mit ihm geschlossenen Treuhondvertrog - on der BGB-Gesell-
schoft beteiligt; ihnen woren durch den Gesellschoftsvertrog teilweise ouch
unmittelbore Gesellschofterrechte, insbesondere Stimmrechte eingeröumt.
Zweck der Gesellschoft wor der Erwerb von Gewerbe- und Wohngrund-
stücken und deren longfristigeVermietung. Bis zum 31.12.1986 troten dem Proiekt
1082 Anleger mit einer Gesomtzeichnungssumme von rund 15 Mio. DM bei. Der
Klöger beteiligte sich doron durch Beitriti'serklörung vom 24.10.1985, die der
Beklogte om 9. ll.l9B5 onnohm, mit einem in monotlichen Roten von 1.000,- DM
zu entrichtenden Zeichnungsbetrog von 100.000,- DM zuzüglich eines Agios
von5.0OO,- DM. Hierouf zohlteerinsgesomt43.000,- DM. Durch Bescheid vom
6.6.1989lehnte es dos zustöndige Finonzomt S. ob, f ür dos Anlogeproiekt eine
einheitliche und gesonderte Feststellung der Einkünfte ous Vermieiung und Ver.
pochtung durchzuführen. Uber den dogegen eingelegten Einspruch ist bisher
nicht endgültig entschieden.

Aus den Gründen:

t.

Dos Berufungsgericht hot den Beklogten zu 2fim folgenden' Beklogter) unter
dem Gesichtspunkt des Verschuldens bei Vertrogsschluß fur schodenersotz-
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pflichtig geholten, weil er die ihm vorAbschluß des Treuhondvertrogs obliegen-
den, die steuerrechtlichen Auswirkungen betreffenden Berotungs-, Prüfungs-
und Au{klörungspflichten verletzt hobe. Ob dcs zutrifft, ist in diesem Zusommen-
hong nicht zu entscheiden; denn ein dorous folgender Anspruch gegen den
Beklcgten wöre veriöhrt.

1. Allerdings kommt im vorliegenden Foll die fur Ansprüche ous Prospekt-
hoftung im engeren Sinne geltende, grundsötzlich sechs Monote betro-
gende Veriöhrungsfrist (vgl. 8GH783,222ff.) nicht in Betrochf dos hot dos
Berufungsgericht zutreffend ousgefuhrt. Der Beklogte wor; ols eine Auf-
klörung des Klögers über die sieuerrechtlichen Risiken in Betrochf kom, des-
sen zukünftiger Vertrogsportner, denn mit ihm sollte der vom Klöger obzu-
schließende Treuhondverirog zustonde kommen. Auf ihn richtete sich
desholb gleichgühig, in welchem Umfong er on den Vertrogsverhondlunq
beteiligt wor, in erster Linie dos Verhondlungsvertrouen des Beilrittsinler-
essenten. ln einem solchen Foll richtet sich die Verlöhrung nicht noch den für
die Prospehhoftung entwickelten, sondern noch ollgemeinen Grundsötzen
(Sen. Urt.v. l.l0.l9B4 - ll ZR 158/84,ZlP 1984,1473,1774: WM 1984,15291.

2. Dos fuhrt gleichwohl nicht, wie dos Berufungsgericht gemeint hcf, zur
Anwendung der 3O-iöhrigen Veriöhrungsfrist noch $ 195 BGB. Die Revision
weist zu Recht dorou{ hin, doß der Beklogte Rechtsonwolt ist. Ein gegen ihn
gerichieier Schocienersoizonspruch ous ciem -treuhonciverirog veriöhri noch

$ 51 BRAO in drei Johren.

Diese Vorschrift soll den Rechtsonwolt dovor bewohren, durch die Folgen
berufstypischer Risiken in nicht überschouborer Weise ouf unongemessen
longe Zeit wirtschoftlich bedroht zu werden (BGHZ 94,380,382 m.w.N.
: Gl 32/85). Die Treuhondtatigkeit gehört zum Berufsbild eines Rechts-
onwolts; sie ist desholb ouch in 844 der Grundsötze des onwoltlichen
Stondesrechts ongesprochen (vgl. Feuerich, BRAO 2. Aufl. $ I Rdn.5 und F 3
Rdn. 4; Jessnitzer, BRAO 5. Aufl. $ 3 Rdn. 1; lselg BRAO, 1976,9I Anm. ll B - ,
Zuck in, Lingenberg/Hummel/ZucklEich, Komm. zu den Grundsötzen des
onwoltlichen Stondesrechts,2. Aufl. $44 Rdn.6). Freilich setzt die Anwen-
dung des onwoltlichen Berufsrechts und domit des $ 5l BRAO ouf eine vom
Rechtsonwolt cusgeübte Tötigkeitvorous, doß sie ouch eine Rechtsberotung
zum Gegenstond hot {BGH, Urt.v.29.6.1972 - Vll ZR lB4/71, LM BRAO $ 5i
Nr. l). Dos trifft indessen für die treuhönderische Verwoltung von Anlcge-
beteiligungen zu. Beteiligt sich ein Anleger über einen Treuhönder mittelbor
on einem Kopitolonlogemodell, dos durch eine besondere zivilrechtliche
Gesto ltung eine wirtschoftlich und steuerlich g ünstige Geldo n lo gemög lich-
keit schoffen soll, so setzt die treuhönderische Verwoltung der Beteiligung
nicht nur Kennlnisse des Steuerrechts (vgl. dozu BGHZ 97,21,25), sondern
ouch zivilrechtliche Kenntnisse vorous (vgl. zur Treuhondtötigkeit des Rechts-
onwolts bei Bouherrenmodellen Riedel, NJW l9B4,l02l). Dos ist cuch der
Grund do{ür, worum der Rechtsonwoltsberuf des Beklogten im Prospekt
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besonders hervorgehoben worden isf dort heißt es, ,,Als Gesellschoftertreu-
hönder der lmmobiliensporer fungiert ein ongesehener Rechtsonwolt, dessen
Nome und Adresse ous stondesrechtlichen Gründen nur on besfimmter Stelle
gencnnt werden dorfi' Der Treuhönder; der sich im lnteresse der Anleger on
einem Kopitolonlogemodell beteiligt, hot dobei deren Belonge wohrzunehmen;
dozu gehört ouch die Berotung der Anleger in den mit der Beteiligung und deren
Verwoltung ouftretenden Rechtsfrogen (so zutreffend Riedel c.o.O.; zu Unrecht
o.A. Evers, NJW 1983, 1652+.1.

Gebührenrechtlich nimmt ollerdings $ I Abs. 2 BRAGO die Tatigkeit des Rechts-
onwolts cls Treuhönder ousdrücklich vom Geltungsbereich dieses Gesetzes
ous. Dos ist indessen fur die Anwendung des $ 5l BRAO nichi entscheidend;
ouch ondere onwoltliche Tötigkeit konn kroft Vereinborung noch Grundsötzen
oußerho I b der Bundesrechtso nwo ltsgebü h renord nung o bgerechnet werden
(BGH, Url.v. 29.6.1972 o.o.O.). Ausschloggebend ist, dofl es sich um eine
Tötigkeit hondelt, die zum typischen Berufsbild des Rechtsonwolts gehört. Der
Bundesgerichtshof wendet ous dem entsprechenden Grund ouf Steuerberoter
die dreiiöhrige Veriöhrungsfrist des $ 68 StBerG und ouf Wirtschoftsprüfer die
fünfiöhrige Frist des $ 5l o WPO on (BGHZ 97,21,25 : Gl 86, 4; BGHZ 100,
132,134:G\87, B, BGHZ 102,220,222{+.; onders, wenn ein Steuerberoter ols
lnitiotor oder Prospekfuerontwortlicher mit den Anlegern in keine vertroglichen
Beziehungen tritt, BGHZ ll5, 213).

Die für verfrogliche Ersotzonsprüche geltende Veriöhrungsfrist des $ 51 BRAO
gilt ouch fürAnsprüche, die ihren Grund in einem pflichwidrigen Verholten des
Rechlsonwolts bei der Anbohnung des Treuhondverhöltnisses hoben (Feuerich
o.o.O. $ 5l Rdn. 3 m.w.N.; für den Wirtschoftsprüfer vgl. BGHZ 100, 132, 136 :
Gl87, B). Die dreiiöhrige Frist begonn im vorliegenden Foll spötestens mit dem
Zustondekommen des Beitrillsvertroges om 9.,l1.1985 zv loufen. Sie wor domit
bei Einreichung der Kloge om 27.10.1989 obgeloufen.

il.

Ein Rechtsonwolt, derseinem Mondonten durch folsche Berotung einen Schoden
zugefügt hot, ist verpflichtet, ihn dorouf hinzuweisen, wenn er dies bemerh hot
oder ouch nur begründeten Anloß hot zu prüfen, ob ein solcher Sochverholt
gegeben sein könnte. Kommt er dem nicht noch, obwohl er ouf diese Weise
den Eintritt der Veriöhrung eines sich ous seiner PflichVerletzung ergebenden
Schcdenersotzonspruchs und domit des Schodens selbst noch hötte verhindern
können, donn muß er oufgrund dieses - neuen - pflichtwidrigen Verholtens
Scho denersotz leisten (sog eno n nter Sekundöronspruch; BGHZ 94, 380,386 ff.
:G\32/851.

I . Als solcherAnloß zu Prüfung und Hinweis on den Klöger kommt im vorliegen-
den Foll noch dem Sochvortrog der Porteien nur der Umstond in Betrocht,
doß der Beklogte - erst - im Spötsommer oder Herbst l9B7 von im Johre
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1985 geführten Gespröche mit dem Finonzomt G. und der Oberfinonz-
direktion Fr. erfohren hoben will, bei denen noch den Feststellungen des
Berufungsgerichts die Finonzbeomten mossive Bedenken gegen die Aner-
kennung des Anlogemodells noch der Art des ,,lndustrieport F.' erhoben
hoben sollen. Dos Unterlcssen einer erneuten Prüfung und einerAufklörung
des Klögers konnte den Sekundöronspruch ober nur donn ouslösen, wenn
es sich um eine erneute Pflichtwidrigkeit hcndelte, die über dos den Primör-
onspruch ouslösende Verholten hinousging; denn sonsl würde schon dos
den Schoden verursochende pflichwidrige Verholten für sich ollein ohne
weiteres zum Sekundöronspruch und domit zu einer dem Gesetz wider-
sprechenden Verlöngerung - bis zur Verdoppelung - der Veriöhrungsfrisl
führen (BGHZ 94,380,387 : Gl32/851. Eine neue Pflichtverletzung log
grundsötzlich nicht vor, wenn, wie der Klöger behouptet hot, der Bekloc'"
vom lnholt der mit der Finonzverwoltung geführten Gespröche noch v-,'
Abschluß des Beitrittsvertroges Kenntnis erlongt hotte. Dem Berufungsurteil
loßt sich nicht entnehmen, ob der Klöger sich in diesem Punkt dos ihm inso-
weit günstigere Vorbringen des Beklogten hilfsweise zu eigen gemocht hof
zur Froge, wonn der Beklogte von ienen Gespröchen erfohren hot, hot dos
Beruf u n g sg ericht o usd rücklich keine Feststel I u n g g etroffen. Dos m üßte no ch-
geholtwerden, wenn, wie dos Beruf ungsgericht gemeint hot, der Beklogte im
Johre 1985 ouch donn oflichtwidrig gehondelt hötte, wenn er domols von
etwoigen Bedenken der Finonzverwoltung nichis wuflte. Denn donn löge
dorin, doß der Beklogte, ols er - erst - spöter von deren Bedenken erfuhr,
nicht eine erneute Prü{ung unternohm, eine neue, ondersortige Pflichtverlet-
zung. Dcs Berufungsgericht ist insoweit der Ansicht, der Beklcgte hobe
unobhöngig dovon, ob er olsbold von ienen Gespröche mit den Finonz-
behörden etwos erfohren hobe, die ihm vor Abschluß des Treuhond-
vertro g es ob I ieg enden Berotu n gs-, Prüf u n gs- u nd Auf kla ru n gspf I ichten ver-
lelzl.

2. Diese rechtliche Beurteilung greift die Revision iedoch mit Erfolg on.

Der Beklogte wor sogenonnter Gesellschoftertreuhönder nicht nur in der
Anlogegesellschoft, um die es hier geht, sondern in einer Vielzohl von ieweils
in der Rechtsform der BGB-Gesellschoft betriebenen Publikumsgesellschof-
ten. Wöhrend in den Anfong der ZO-iger Johre gegründeten Gesellschoften
(sogeno nnte Altgesellschoften) d ie Zo hl der über den Treu hö nder beteiligten
mittelboren Gesellschofter verhöltnismößig klein wor - in der Regel nicht
mehrols zwonzig - und diese ihre Einloge ieweils in einem Betrog zu ent-
richten hotten, woren die ob etwo l98l/82 gegründeten sogenonnten
Im mobilienspo rgesel lschoften ( ISP : lm mobiliensporprog ro mml o ls Mossen-
gesellschoften mit meistens mehr ols 200 und zum Teil - wie im vorliegenden
Foll - mehr ols lO0O Gesellschoftern konzipiert. Diese hotten ihre Einloge in
ieweils 100 Monotsroten zu zohlen. Hierdurch sollten nicht nur ouch Anleger
mit geringerem Einkommen gewonnen werden, sondern es sollte dodurch
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I

ouch bewirkt werden, doß die Beitröge zu einem erheblichen Teil ous den
Sieuererspornissen finonziertwerden konnten, die sich ous den in derVerlust-
phose der ersten Johre entstehenden Verlustzuweisungen ergoben. Für zv-
mindest eine der Altgesellschoften (GWZ 741 holte dos Finonzomt einen
positiven Bescheid über die einheitliche Gewinnfeststellung mit der Folge
erlossen, dcß den Treugebern Verlustzuweisungen zugute gekommen
woren.

o) Dos Berufungsgericht ist dovon ousgegongen, doß wegen der unterschied-
lichen Konzeption die steuerliche Anerkennung der ISP-Gesellschoften den
Beitrittsinteressenten gegenüber nicht ols sicher hötte hingestellt werden
durfen. Dem ist zuzustimmen. Weder den Feststellungen des Berufungs-
gerichts noch dem Sochvorbringen des Klögers loßt sich indessen entneh-
men, doß dies geschehen wöre.

oo ) Wie dem Senot o us zwei o nderen Fö llen beko nnt ist, in denen ebenfo I ls der
ietzige Beklogte cuf Schodenersotz in Anspruch genommen worden wor
und in denen dessen Revisionen nicht ongenommen worden sind, enthiel-
ten einige der Prospekte für die ISP-Gesellschoften die Angobe, die Neu-
konzeption sei ,,mit den Finonzbehörden grundsötzlich obgestimmt'l Eine
solche Aussoge findet sich im ielzl zu beurteilenden Prospekt nicht. Dort
wird lediglich die steuerliche Konzeption,wie mon sie sich vorstellte, dorge-
legt. Auf S. 5l heißt es sodonn, die im Prospekt genonnten steuerlichen
Vergünstigungen und Wirkungen seien keine Geschöftsgrundloge fur die
obzuschließenden Vertröge; fur die steuerliche Anerkennung der lmmo-
bilienspo rbeteilig u ng sei der Prospektherousgeber wegen der sich stö ndig
öndernden Gesetzgebung, Rechtsprechung und Steuererlosse nicht ver-
ontwortlich.

bbl Noch den Feststellungen des Beru{ungsgerichts hot der Anlogeberoter R.,

den die mit dem Vertrieb der Beteiligungen beouftrogte l. GmbH zur
Werbung der Anleger - ouch des Klögers - eingescholtet hotte, diesem
erklört, doß die Steuervorteile sicher seien und sofort geltend gemocht
werden könnten. Die Revision rügf, doß diese Würdigung der Zeugen-
oussoge R. keine Grundloge in dem hierüber ou{genommenen Protokoll
hobe. Domit hotsie recht. DerZeuge hotdonoch zworousgesogt, er hobe
dem Kunden erklört, ,wenn er die Beteiligung unterzeichnet, donn hct er
Steuervorteile"; er will dem lnteressenten iedoch weiter ouch gesogt
hoben,,,doß die Moglichkeit bestehl Steuern zu sporen, nicht iedoch die
Sicherheit"; die Anloge könne riskont sein, ,,r,veil nichts sicher ist'iWie dos
Berufungsgericht zu seiner Wurdigung gekommen ist, ist nicht ersichtlich.
Es ist ouch nicht erkennbor, wos es dcmit gemeint hot, doß die Steuer-
vorteile,,sofort geltend gemocht" werden könnten; es ist selbstversiöndlich,
doß Steuererleichferungen sich erst oufgrund der nöchsten Veronlogung
oder ollenfolls durch Herobsetzung etwoiger bisher zu leistender Steuer-
vorouszohlungen höften ouswirken können. Der Zeuge R. hot freilich ouch
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bekundet, er hobe von der J. KG, der die Geschöftsführung und Vertretung
der Anlogegesellschoft übertrogen wor, im Rohmen einer Schulung einen
sogenonnten Flip-Chort erholten, bei dem es sich offenbor um dos dem
Vernehmungsprotokoll beigef ügte,,Kurzexposd zum ISP-Nr. lB" hondelt. Dort
heißt es cuf S. 3' ,,lmmobilien-Sporen ist die iüngste steuerlich onerkonnte
Sporform... und trotzdem die erfolgreichste'.' lnwieweit dem Klöger der
lnholt dieses Schriftstücks zur Kenntnis gebrocht worden ist, ist nicht festge-
stellt.

Dorou{ und ouf den genouen lnholt der Zeugenoussoge kommt es ober
ouch nicht on, so doß insoweit keine weiteren totsöchlichen Feststellungen
erforderlich sind. Der Vortrog des Klögers, der Grundloge für iene Beweis-
oufnohme wor, geht lediglich dohin, er hobe ous den Aussogen in den
Prospekten und den mündlichen Zusicherungen schließen müssen, c'

iedenfolls im Zeitpunkt des Vertrogsschlusses keine ernsthoften Bedenken
der Finonzbehörden gegen dos steuerliche Konzept bestonden hötten; er
hobe dorous entnehmen können, doß die steuerliche Rechtsloge eindeutig
und eine problemlose Anerkennung durch dos zustöndige Finonzomt zu
erworten sei. Der Klöger hot dcmit nicht behouptet, ihm sei gesogt worden,
die Finonzverwoltung hobe sich bereits positiv zu dieser Anlcgeform ge-
öußert. Eine Aufklörungspflichtuerletzung konn donoch ollenfolls dorin
besionden hoben, daß der Bekiogte uncJ cJieierrigerr Persoireir,.lei'ei'ei-sich
zur Vorbereitung und zum Abschluß des Beitrittsvertroges bedientg dem
Klöger etwoige Bedenken, die ihnen wegen der steuerlichen Eignung und
Anerkennung des Anlogemodells von selbst hötten kommen müssen, nicht
mitgeteilt hötten.

b) Dos Berufungsgericht hot gemeint, der Beklogte sei ouch donn, wenn er
von den von den Finonzbeomten geöußerten Bedenken nichts gewußt
hobe,zu,,entsprechende Erkundigungen und Nochforschungen"verpflicl \

geweseni er hobe sich noch dem ,,finonzomtlichen Verholten" erkundigen
müssen. Dem liegt indessen, wie die Revision zu Recht geltend mocht, eine
Ubersponnung der Sorgfoltsonforderungen zugrunde, die on denienigen zu
stellen sind, der für ein ongeblich mit Steuervorteilen verbundenes Anloge-
modell verontwortlich ist.

Dos Berufungsgericht ist ollerdings zutreffend dovon ousgegongen, doß
zwischen den Altgesellschoften und den ISP-Gesellschoften Unterschiede
bestonden, die es verboten, einfoch dorouf zu vertrouen, dof) dos neue
Anlogemodell ebenso wie dos olte steuerlich onerkonnt werden würde.
Dos Berufungsgericht hot diese Unterschiede im einzelnen zusommen-
gestellt, ohnefreilich, wie die Revision mit Recht beonstondet, die sich dorous
erg ebenden steuerlichen Konseq uenzen zu erörtern. Solche Auswirku n g en
konnten sich ollerdings in der Tot vor ollem ous der Ausgestoltung des
Stimmrechts in der Gesellschoiteryersommlung und des Weisungsrechts
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der Anleger ergeben. Sowohl on den Altgesellschoften wie ouch on den ISP-
Gesellschoften woren die Anleger nicht nur oufgrund des Treuhondvertroges
wirtschoftlich, sondern insofern ouch unmittelbor und domit rechtlich beteiligt,
ols ihnen in den Gesellschofteryersommlungen ein eigenes Stimmrecht zustond
(vgl. zu dieser - zulössigen - Gestoltungsform Sen. Urt. v. 30. Mörz 1987 -
ll2R163/86, WM 1987, Bl1, Bl2:7lP 1987,912,9131. Domit hotte es bei den
Altgesellschoften sein Bewenden; die Stimmrechte der Treugeber konnten dort
nicht durch den Treuhönder ousgeübt werden. Bei den Gesellschoften der
neuen Konzeption fiel dogegen dos Stimmrecht der Anleger dem Treuhönder
zu, soweit sie selbst dovon keinen Gebrouch mochten ($ B Abs. 4 des Gesell-
schoftsvertroges des lndustriepork El. DieseAbweichung hing domitzusommen,
doß die Neukonzeption eine wirkliche Mossengesellschoft mit einer Vielzohl
von (Klein-l Anlegern schuf, wöhrend die Altgesellschoften noch eine relotiv
überschoubore Zohl von Treugebern hotten. Es liegt ouf der Hond, doß in einer
derortigen Mossengesellschoft die Kleinonleger nicht on jeder Gesellschofter-
verscmmlung teilzunehmen pflegen. lhr Stimmrecht fiel donn noch der hier
getroffenen Regelung dem Treuhönder zu. Dos ist steuerrechtlich on sich
unschödlich, weil bei einem fremdnützigen Treuhondverhöltnis der Treuhönder
on die Weisungen des Treugebers gebunden ist. lm vorliegenden Foll ist
indessen ungeklört, wie die Anleger von diesem Weisungsrecht Gebrouch
mochen konnten. Weder Gesellschofts- noch Treuhondvertrog erwöhnen es.
Unterschiedliche Weisungen der einzelnen Treugeber hötte der Treuhönder
nur donn durchsetzen können, wenn er seine Stimme hötte spolten und ent-
sprechend den ihm erteilten Weisungen unterschiedlich hotte ousüben können.
Die Gesellschoitsvertröge sehen ein derort gespoltenes Stimmrecht ober nicht
vor. ln der Regel schließen sich bei derortigen Anlogeformen die Anleger ihrer-
seits zu einer Gesellschoft bürgerlichen Rechts zusommen, in der sie über die
dem Treuhönder zu erteilenden Weisungen durch Mehrheitsbeschluß ob-
stimmen. Eine solche Gesellschoft gob es hier offenbor nicht.

Es stellt gleichwohl keinen Sorgfoltsverstoß dor, doß der Beklogte nicht erkonnt
hot, doß diese totsöchlichen Auswirkungen der zivilrechtlichen Gestoltung für
die steuerrechtliche Beurteilung eine Rolle spielen konnten (vgl. zur Bedeutung
der MOglichkeit der Treugeber, die unternehmerischen Entscheidungen der
Gesellschoft zu beeinflussen, BFH BStBl. ll 1977,737,740 vndl99l,663,664l.
Die An lc geform no ch d em hier zu g ru ndegelegten Muster hotte der Wirtschofts-
prüfer und Steuerberoter Z. en1'wickelt. Die mit dem Anlogenvertrieb betroute
L GmbH ließ sich dozu Ende 1984/Anlong l9B5 vom Re.-lnstitut, on dem freilich
offenbcr wiederum Z. beteiligt wo; ein von einem Prof. Dr. W. unterzeichnetes
Gutochten erstotten. Dort ist ousfÜhrlich dorgelegt, doß dos Treuhondverhöltnis
mit dem ieweiligen Anleger so ousgestoltet sei, doß es den steuerlichen An-
forderungen genügg bei deren Erfüllung die von der Gesellschoft erzielten
{positiven und negotiven) Einkünfte den Treugebern zuzurechnen seien. Es heißt
on einer Stelle wörtlich' ,,Den Treugebern sind oufgrund der Stimmrechts-
mccht gemöß $ 8 Abs. 4 des Gesellschcftsvertroges ouf den Gesellschofter.
verso m m I u n g en Gru ndsctzentscheid u ngen vorbeho lten'l
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Dos Berufungsgericht ist ollerdings derAnsicht, der Beklogte hötte sich ouf diese
Beurteilung nicht verlqssen dürfen, sondern er hötte eine vorherige Abstimmung
mit der Finonzverwoltung herbeiführen müssen. Domit stellt es ledoch zu hohe
Anforderungen. Dos Steuerrechf und seine ,Auswirkungen quf ein unter ver-
schiedenen zivil- und steuerrechtlichen Aspehen gestoltetes Kopitolonloge-
modell sind so kompliziert, doß von der Finonzverwoltung eine zügige und
verbindliche Stellungnohme zur steuerrechilichen Beurteilung im vorous nur
selten erwortet werden konn. lm vorliegenden Foll wor dos iedenfolls nichi so.
Dos zeigen die seit Früh1ohr 1985 geführten Verhondlungen mit den Steuer-
behörden. Ob diese die steuerliche Anerkennung zu Recht versogt ho ben, ist bis
heute ungeklart und wird sich erst noch rechtskröftigem Abschluß des noch
schwebenden Rechtsmittelverfohrens beontworten lossen.

Anwqltshoftung
- Schoden
- Dorlegungs- und Beweislost
- s287 ZPO
- Ausforschungsbeweis
BGH, Urt.v. 5.11.1992 - lXZRl2/92

Leilsotz:

Zur Dorlegung des Schodens bei der Anwoltshoftung.

Totbestond:

Die Klöger nehmen die Beklogten - Witwe und olleinige Erbin (Beklogte zu 1)

sowie ehemolige Sozien (Beklogte zu 2 und 3) des verstorbenen Rechtsonwolts
Dr. S. - ouf Schodensersotz wegen Verletzung onwoltlicher Berufspflichten in
Anspruch.

Die Klöger hoben im Johre 1980 durch die D. Bou- und Vertriebsgesellscho{t mbH
Wohnungsunternehmen & Co. KG (im folgenden D. Bou) ein Eigenheim errich-
ten lossen. Rechtsonwolt Dr. S. wor beouftrogt, Gewöhrleistungsonsprüche für
die Klogergeltend zu mochen. Die D. Bou wurde om22.Jonuor1986 oufgelöst.

Sie trogen vor, Rechtsonwolt Dr. S. hobe die Gewöhrleistungsonsprüche
teilweise veriöhren lossen. Dodurch sei ein Schoden in Höhe von l3.Zll DM
entstonden. Andere Ansprüche hobe er nicht mit dem nötigen Nochdruck
durchgesetzt, so doß sie schließlich nicht mehr hötten beigetrieben werden
können. Dorousfolge ein Schoden in Höhevon48.441DM. Ferner hobe er unzu-
lössige und unbegründete Antröge gestellt. Dies hobe zu einer Belostung mit
Gerichtskosten in Höhe von12.569,50 DM ge{uhrt.
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Dos Londgericht hot der Kloge nur zum letzten Punkt in Höhe von 1.023 DM
stottgegeben. Dos Oberlondesgericht hot die Berufung der Klöger zurück-
gewiesen. Dogegen wenden sich diese mit ihrer Revision.

Aus den Gründen:

Dos Rechtsmitiel hot teilweise Erfolg

t.

Dos Berufungsgericht schließt nicht ous, doß Rechtsonwolt Dr. S. seine Pflichten
in verschiedener Hinsicht verletzt hof dorous sei den Klögern ober kein
Schoden erwochsen. Sie hötten nicht substontiiert dorgetcn, doß sie gegen
D. Bou erfolgreich hötten vollstrecken können, wenn Rechtsonwolt Dr. S. ncch
Vorliegen eines vollstreckboren Titels (ob 28.2.1984l, sofort Vollstreckungs-
moßnohmen eingeleitet hötte. Die von den Klögern beontrogte Vernehmung
des früheren Geschöftsführers Sch. der persönlich hoftenden Gesellschofterin
der D. Bou zu der Behouptung, diese hobe über genügend vollstreckbores
Vermögen verfügt, sei cls bloße Ausforschung obzulehnen gewesen. Auch
wenn es den Klögern unverkennbore Schwierigkeiten bereite, die wirtschoft-
lichen Verhöltnisse der D. Bou dorzulegen, sei {ür eine Umkehr der Beweislost
oder für Beweiserleichterungen kein Roum.

Soweit Rechtsonwolt Dr. S. durch unzulössige oder unbegründete Antröge für
die Klager Kosten verursocht hobe, sei er dofür nicht verontwortlich, weil den
Klögern ouch insoweit Prozeßkostenhilfe bewilligt worden sei.

ll'

Diese Ausführungen holten einer rechtlichen Uberprüfung nicht stond.

l. Soweit dos Berufungsgericht substontiierten Vortrog dozu vermißt, doß die
Klö ger bei pf lichtg emößem Ho ndel n ih res f rü heren Prozeßbevol I mö chtigten
gegenüber D. Bou dieienigen Ansprüche hötten verwirklichen können, die
sie nunmehr im Gewonde des Schodenersoizes gegen die Beklogten richte-
ten, lößt es $ 2BZ ZPO oußer ocht.

Donoch ist für den Ursochenzusommenhong zwischen dem konkreten
Hoftungsgrund (dem onspruchsbegründenden Ereignis) und der Schoden-
folge - die sogenonnte hoftungsousfüllende Kousolitöt - dos Beweismoß ver-
ringerf jedenfolls eine deutlich überwiegende, ouf gesicherter Grundloge
beruhende Wohrscheinlichkeit reicht für die richterliche Uberzeugungs-
bildung ous (BGH, Urt.v. 9. 4.1992 - lX ZR 104/91, WM 1992,1155, 1156).

Zugleich erleichlert 8287 ZPO dem Geschödigten ouch die Dorlegung
(BGH, Urt.v. 23.10.1991 - Xll ZR 144/90,WM1992,36,37;v.2.7.1992 - lX ZR
256/91, Gl 92,30 : NJW 1992,2694, 26951. Die Kloge dorf doher nicht
wegen eines lückenhoften Vortroges zum Schoden obgewiesen werden,
solonge dofür greifbore Anholtspunhe vorhonden sind.
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Dem ongefochtenen Urteil ist nicht zu entnehmen, doß dos Berufungsgericht
von 8287 ZPO ousgegongen ist. Seine Ausführungen lossen vielmehr dorouf
schließen, doß es von den Klögern zu Unrecht den strengen Beweis noch $ 286
ZPO gefordert und in diesem Rohmen den Klogevortrog für ungenügend
erochtet hot. Dofür spricht insbesondere die Erwögung, der fehlende Einblick
in die wirtschoftlichen Verhöltnisse der D. Bou dürfe nicht dozu führen, die
Anforderungen on die Substontiierungspflicht der Klöger herobzusetzen. ln

dieselbe Richtung zielt dos Beru{ungsgericht, wenn es on onderer Stelle den
,,ollgemeinen Grundsotz..., woncch der Geschödigte die Beweislost für die
oblektiven Voroussetzungen eines Schodenersotzonspruchs ous positiver
Forderu n gsverletzu n g . . . trö gt'j o nwenden wil l.

Den unter Beweis gestellten Sochvorlrog der Klöger, doß frühere Vollstreckungs-
versuche - wenn sie unternommen worden wören - Erfolg gehobt hötten, durr'
dos Berufungsgericht nicht unberücksichtigt lossen.

Zu Unrecht mochtdie Revisionserwiderung geltend, on die Substontiierung der
froglichen Behouptung seien erhöhte Anforderungen zu richten, weil die Klöger
eingeröumt hötten lGAg7l,do0 thr Schuldner mögllcherwelse schon bei Erwir
kung des ersten Vollstreckungstitels fleilurt.v. 28.2.1984lrvermögenslos gewe-
sen sei. An der ongegebenen Stelle hoben die Klöger folgendes ousge{ührt,
Es könne durchous zutreffen, doß die D. Bou- und Vertriebsgesellschoft mbH
bereits Anfcng l9B4 vermögenslos gewesen sei; dos sei"ober unerheblich, weil
sich ihre (der Klöger) Forderungen nicht gegen die GmbH, sondern gegen die
D. Bou GmbH &Co. KG richteten. Dieser zutreffenden Ansicht der Klöger ist
nichts hinzuzufügen.

Zur hoftungsousfüllenden Kousolitöt hoben diese vorgetrogen: Rechtsonwolt
Dr. S., der domols nicht nur die Klöger, sondern insgescmt 15 eine lnteressen-
gemeinschoft bildende Bouherren vertreten hobe (GA 65,3781, sei bekonnt
gewesen, doß D. Bou noch Forderungen wegen der Erbringungen von SonC - =
leistungen unter onderem gegen die Eheleute v. L. (co.40.000 DM), Eheleute 

'...(co.45.000 DM) und Frou T (co. 45.000 DM) zugestonden hötten. Er sei schon
1981 /B2von den Bo u herren o usd rückl ich d o ro uf o uf merkso m gemocht worden,
doß die Ansprüche der Klöger durch Zugriff ouf die gegen sie - die Bouherren
ols Schuldner der D. Bou - gerichteten Forderungen gesichert werden könnten.
Rechtsonwolt Dr. S. hobe in dieser Richtung ober nichts unternommen. Die
Forderungen seien wertholtig gewesen. Denn unterdem 15.3.1985 hobe D. Bou
sie on ein verbundenes Unternehmen obgetreten. Frou Se. (vormols T) hobe om
14. 4. l gBB 3 6.760,08 DM o n den Zessiono r g ezo h lt. Auch d ie Eheleute v. L. hötten
zwischenzeitlich die gegen sie gerichtete Forderung erfullt.

Unter diesen Umstönden konnte der Beweisontrog ouf Vernehmung des Zeu-
gen Sch. zu der Behouptung, in den Johren l9B2 und 1983 - und ouch noch im
Frühiohr 1984 - seien die wirtschoftlichen Schwierigkeiten der D. Bcu nicht der-
ort gewesen, doß eine Vollstreckung ous dem erwirkten Zohlungstitel erfolglos
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gewesen wöre, nicht ols unzulössiger Ausforschungsbeweis unbeochtet
bleiben. Ein Beweisermiillungsontrog (Ausforschungsbeweis) wird donn
ongenommen, wenn eine Portei beweiserhebliche Totsochen durch die
Beweisoufnohme ersl zu erfohren sucht, um sie donn zur Grundloge eines
neuen Prozeßvortroges zu mochen (BGH, Urt.v. 14.3.1968 - ll ZR 50/65,
NJW 1968, 1233,1234; v.8.2.1984 - lVo ZR 49/82, VersR 1984, 429,430i
v.12.7.1984 -Vll7R123/83, NiW 1984,2888,28891. Dovon konn hier keine
Rede sein. Der Vortrog der Klöger enthielt so viel Substonz, doß er ohne
weiteres cls erheblich beurteilt werden mußte. Er wor ouch hinreichend
konkret, um eine sochliche Stellungnohme und Uberprüf ung zu ermöglichen.
Ein solcher Beweisontritf ist - iedenfolls im Rohmen des $ 282 ZPO - ge-
nügend substontiiert. Dos Berufungsgericht übersponnt die Anforderungen
on den Sochvortrog, wenn es von den oußenstehenden Klögern Dorlegun-
gen dozu verlongt, ob und in welchem Umfong D. Bou Grundvermögen
hotte und wie hoch es belostet wor, welche Forderungen - obgesehen von
den om 15.3.1985 obgetretenen - D. Bou zustonden, welche dovon siche-
rungsholber obgetreten woren, wos on sonstigem vollstreckungsföhigem
Vermögen - etwo Boumoschinen - vorhonden wor und wie hoch sich die
Verbindlichkeiten der D. Bou ob Mörz l9B4 beliefen.

2. Hinsichtlich des ouf dem Fehlschlog der Zwongsvollstreckung beruhenden
Schodens 148.441 DM) erweist sich dos Berufungsurteil ouch nicht ous
onderen Gründen ols richtig ($ 563 ZPO).

lnsofern neigt dos Berufungsgericht dozu, eine Pflichverletzung zu beiohen,
weil Rechtsonwolt Dr. S. - obwohl im Moi 1983 festgestonden hobe, doß
D. Bou keine Möngelbeseitigungsorbeiten mehr vornehmen werde - den
zeitroubenden Weg einer Zwongsvollstreckung noch $ 8BZ Abs. 2 ZPO
beschritten hobe, stott die Kloge beizeiten ouf Zchlung eines Vorschusses für
die Kosten der Möngelbeseitigung umzustellen. Dogegen sind keine recht
lichen Bedenken zu erheben.

3. Die Schodenposition,leriöhrenlossen von Gewöhrleistungsonsprüchen"
(l3.Zll DM) hot dos Berufungsgericht in Höhe eines Teilbetroges von 2.000
DM im Ergebnis zu Recht obgesprochen, im übrigen nicht.

Noch Ansicht des Berufungsgerichts wor die Kloge unschlüssig, soweit sie
den Schoden ous der Veriöhrung der Gewöhrleistungsonsprüche wegen
des Gefölles im Estrich des Wohnzimmers und der Rostflecken on verschie-
denen Zimmerdecken betrof. Bezüglich dieser Möngel hobe dos Ober.
londesgericht im Vorprozeß die Kloge nicht wegen Veriöhrung, sondern
wegen der U nverhaltnismößigkeit des Möngelbeseitigungsoufwonds ob-
gewiesen. Die Revision wendet sich nicht gegen diese Feststellung. Noch
dem Vortrog der Klöger entfollen ou{ die Positionen insgesomt 2.000 DM.
ln dieser Höhe ist die Kloge zu Recht obgewiesen worden, weil die Klöger
insoweii im Vorprozeß nicht on der Veriöhrungseinrede der D. Bou ge-
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scheitert si nd u nd eine o ndere zu m Schodenersotz verpf I ichtende Ho nd I u ng
ih res {rü heren Prozeßbevol I mö chtigten nicht vorgetro gen ho ben.

7v den restlichen ll.Zll DM dieser Schodenposition bezweifelt dos Beruf ungs-
gericht, ob Rechtsonwolt Dr. S. in bezug ouf die Veriöhrung der Ansprüche
eine Pflichtwidrigkeit vorgeworfen werden könne. $ B des notoriellen ,,Kouf-
vertroges" vom 29.8.1980, in dem fur die Gewöhrleistung die Geltung der
VOB/B vereinbort worden sei, sei gemöß $ ll Nr. l0 f AGBG unwirksom. Es

hobe desholb nicht die zweiiöhrige Frist des 513 Ziller 4 VOB/B, sondern
die fünfiöhrige Frist des $ 638 BGB gegolten. Diese Frist sei nicht verstrichen
gewesen, ols Rechtsonwolt Dr. S die Mangel erstmols mit Schriftsotz vom
13..l.1984 gerichtlich geltend gemocht hobe.

Folls dies richtig wöre, müßte die schuldhofte Pflichverletzung von Rechts-
onwolt Dr. S. oberdorin gesehen werden, doß erdieAnsprüche nicht,,sich
heitsholbe/'vor Ablouf der Zwei-Johres-Frist geltend gemocht hot. Wenn-
gleich der Bundesgerichtshof (vgl. BGHZ 86,135: NJW 1983, 816) bereits
Ende l9B2 entschieden hotte, do{J Vorschriften derVOB/B nur donn wirksom
vertroglich vereinbort werden könnten, wenn die VOB/B ohne ins Gewicht
follende Einschrönkung Vertrogsbestondteil geworden sei, wurde die Froge,
ob d ie,,isol ierte" Verein bo ru n g der Gewö h rleistu ngsvorsch riften der VO B/B
wirksom sei, noch im Johre l9B3 von Obergerichten beioht. Der gegenteilige
Stondpunkt begonn sich erst l9B5 durchzusetzen (vgl. die Nochweise in
BGHZ 96,129,132f : NJW 1986,315). Höchstrichterlich wurde die Froge
om 10.10.1985 - noch Ergehen des OLG-Urteils im Vorprozeß - entschieden.
Unter diesen Umstönden gebot es die onwoltliche Sorgfolt, kein Risiko ein-
zu gehen u nd d ie Ansprüche tu n lichst vor Ablo uf der kü rzeren Frist geltend zu
mochen.

Die Revisionserwiderung meint, eine innerholb zweiiöhriger Frist vorge-
nommene Unterbrechungshondlung hotte nicht der Bekömpfung des C^n
Klögern drohenden Risikos gedienf ouch hobe sich mit der irrigen Annol"r,,,e
des Oberlondesgerichts, die Veriöhrung sei noch zwei Johren eingetreten,
nicht dos Risiko verwirklicht, dos durch eine Unterbrechungshondlung von
Rechtsonwolt Dr. S. hötte vermieden werden sollen. Dem ist nicht zu folgen.
Bei ungeklörter Rechtsloge hot sich der Rechtsonwolt ouf die für seinen
Mo ndo nten nochteiligere Auffossu n g einzustel len ( BGH, U rl. v. 17.12.1987 -
IXZR 4l/86, Gl BB, l, BGR BGB $ 625 ,,Rechtsonwolt 4").

4. DieAblehnung des Anspruchs ouf Ersotz der Gerichtskosten ist zwor fehler.
hoft begründet, gleichwohl im Ergebnis ebenfolls zutreffend. Nochdem dos
Londgericht hierwegen der Kloge - in Höhe von 1.023 DM - stottgegeben
hotte, betrof dervon den Klögern mit der im Vorprozeß eingelegten Berufung
weiterverfolgte Rest tin Höhe von 11.546,50 DM) ollein die Mehrkosten, die
d u rch dos Ein klo gen der veriö h rten Gewö h rleistu n gso nsprüche entsto nden
woren.
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o) Zu Unrecht bezweifelt dos Berufungsgericht, ob der betreffende Schoden
vom Schutzzweck der verletzten Anwoltspflichten gedeckt sei. Doß den
Klögern ouch für die spöter obgewiesenen Antröge Prozeßkostenhilfe
bewilligt worden wot ist unerheblich. Für unzulössige und unbegründete
Antröge durFte Dr. S. schon gor nicht um Proze0kostenhilfe nochsuchen. Die
fehlerhofte Bewilligung durch dos Gericht loßt - ruckblickend - dos Prozeß-
kostenhilfegesuch nicht ols pflichtgemöß erscheinen. Ebensowenig recht-
fertigt sie die nochfolgende Verlesung der Sochontröge in dere mündlichen
Verhondlung. Die Prozeßkostenhilfe wird oufgrund einer lediglich summori-
schen Prüfung bewilligt, wobei eine gewisse Wohrscheinlichkeit genügt, doß
der Antrogsteller mit seinem Begehren durchdringen wird (MünchKomm/
Wox, ZPO 1992 g I 14 Rd n. 5l; Stei n/J o no s/ Lei po I d, ZP O 20.Auf l. $ 114 Rdn. 29 ;
ZöllerlSchneider ZPO 17. Au{| $ ll4 Rdn. 30; Thomos /Putzo, ZPO 17. Aull.
$ ll4 Anm. 3 o). Die Bewilligung der Prozeßkostenhilfe entbindet den Prozeß-
bevollmöchtigten desholb nicht von der eigenverontwortlichen Prüfung der
Rechtsloge.

b) Für die Mehrkosten ist der frühere Prozeßbevollmöchtigte der Klöger indes-
sen nicht verontwortlich. Er wöre nur donn verpflichtet gewesen, von dem
Einklogen der spöter wegen Veriö h rung o bgewiesenen Gewö hrleistungs-
onsprüche Abstond zu nehmen, wenn die Ansprüche eindeutig veriöhrt
gewesen wören. Dos wor nicht der Foll. Woren sie nicht veriöhrt - wovon
dos Berufungsgericht mit guten Gründen ousgeht -, wöre es sogor p{licht-
widrig gewesen, die Ansprüche nicht einzuklogen.
Allenfolls hötte mon Rechtsonwolt Dr. S. vorwerfen können, dos Gericht nicht
von seiner möglicherweise fehlerhoften Rechtsonsicht - die Ansprüche seien
veriö h rt - o bg ebrocht zu ho ben. Doß i h m insoweit Versö u m n isse u nterlo ufen
sind, hot dos Berufungsgericht ober nicht festgestellt und hoben die KlAger
ouch nicht vorgetrogen.

\.
U ntreue des Vermögensvormunds / Nolqrs
- Risikogeschöft
- Vermög ensbetreuu n gspf licht
- ungewöhnliche Vertrogsgesto ltung
(BGH, Urt.v.12.6.1990 - V StR 268/89 - wistro 91,2191

Leitsötze:

ol Zur riskonten dinglichen Belostung eines Mündelgrundstücks durch den Ver-
mög ensvorm u nd zwecks Erlo n g un g ei n es Kred its f ü r ein Mü ndel u nterneh m en.

bl Zur Belehrungspflicht des Notors bei Beurkundung eines Grundstückskouf-
vertroges, bei dem die Sicherung des wechselseitigen Leistungsoustousches
m ossiv von der ü bl ichen Gesto ltu n g eines Gru ndstücksko ufuertroges o bweicht.

r03



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 3193

Aus den Gründen:

il.

Die Revision derStootsonwoltschoft ist nicht begründet. Sie hAltden Totbestond
des $ 266 Abs.l StGB f ür erfOllt, weil derAngeklogte ols Vermögensvormund ein
Grundstück des Mündels zur dinglichen Sicherung einer Kreditoufnohme für die
ebenfolls zum Vermögen des Mündels gehörende Schiffswerft H. P. GmbH mit
700.000,- DM beloslet hot. Hierzu hot der Generolbundesonwolt in seiner
Antro gssch rift o usg ef ü h rt'

,,Der von der Beschwerdeführerin behouptete sochlich-rechtliche Mongel des
Urteils liegt nichtvor. Noch der Rechtsprechung mocht es derweite Rohmen des
obiektiven Totbestondes der Untreue erforderlich, sirenge Anforderungen cn
den Nochweis der inneren Totseiie zu stellen. Dos gilt vor ollem donn, wenn
wie hier - lediglich bedingter Vorsotz in Betrocht kommt und der Töter nicht
eigensüchtig gehondelt hot. Zum Vorsotz gehOrt dobei in iedem Foll, doß sich
der Töter ouch der Pflichtwidrigkeit seines Hondelns bewußt ist {BGHR SIGB
$ 266 Abs. l, Vorsotz I m.w.N.). lm vorliegenden Foll dorf nicht oußer ocht blei-
ben, doß dos dem Angeklogten onvertroute Vermögen in einem Geschöfts-
betrieb bestond und Bedenken sich lediglich ous der finonziellen Situotion der
Vv'ertt uncj cjer Kopitoiousslattung cier GmbH ergoben. Andererseiis siond der
für die S,Werft durchzuführende Au{trog ouf einer gesicherten Grundloge. Der
An geklo gte wo r bem ü ht, U nsicherheitsfo ktoren weitgehend o uszuscho lten und
soh sich in seiner Einschötzung durch die leitenden Mitorbeiter derWerft bestö-
tigt. Hinzu kommt, dcß in einem Anhörungstermin vor dem Vormundschofts-
richter in Gegenwort des Testomentsvollstrecker die Durchfuhrborkeit des
Au{trogs und die Bestellung der Grundschuld über 200.000,- DM on dem
Mündelvermögen zur Absicherung des Auftrogs erörtert worden wor. Zur Ein-

trogung der Grundschuld kom es donn erst, nochdem der t"ttot"ntsvoll-
strecker zu gestim mt hotte.

Unter diesen Umstönden konn keine Rede dovon sein, doß dos Eingehen ouf
dos Angebot der S-Werft bereits ein spekulotives Geschöft wor, wie die
Beschwerdeführerin behouptet. Es ist zu beochten, doß $ 266 SIGB wirtschofl'-
lich vernünftigen Ausgoben, überhoupt koufmönnischen U nternehmergeist,
nicht hinderlich im Wege steht. Doher ist dos Wognis, dos ous dem Wirtschofts-
leben nicht fortzudenken ist, nicht grundsötzlich unerloubt (vgl. Hübner, in,
LK lO. Aufl., $ 266 SIGB Rdn. 841. Demgegenüber liegt ein Risikogeschöft erst
donn vor, wenn der Töter noch Art eines Spielers bewußt und entgegen den
Regeln koufmönnischer Sorgfolt eine. . . öußerst gesteigerte Verlustgefohr ouf
sich nimmt, nur um eine höchstzweifelhofte Gewinnoussicht zu erholten (BGH

GA1977,342,3431. Hier hotte der Angeklogte iedoch versucht, durch eine
sorgföltige Kolkulotion dos Risikoouszuscholten, und seine Einschötzung, doß
der Auftrog von der P'Werft durchous ousgeführt werden konnte, findet
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zunöchsteine Stütze in den Ausführungen des Sochverstöndigen vom26.ll. l98l
vor dem Amtsgericht. Auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom
6.2.1979 - I StR 685/78 - (obgedruckr in NJW 1979,15121konn sich die Revision
nicht beru{en, weil hier der Angeklogte die gegenwörtige Benochteiligung des
Mündelvermögens ols mögliche Folge seines Hondelns nicht erkonnt hotl'
Dem stimmt der Senot zu.

1il.

Die Revision des Angeklogten ist ebenfolls unbegründet. . .

2. Die Verurteilung des Angeklogten hölt ouch der sochlich rechtlichen Noch-
prüfung stond.

Zu Recht hot dos Londgericht ongenommen, doß der Angeklogte, ols er in
seiner Eigenschoft ols Notor die festgestellten 24 Grundstückskoufvertröge
beurkundete, sich der fortgesetzten Untreue noch $ 266 Abs. 1 SIGB in der
Form des Treubruchtotbestondes schuldig gemocht hot.

Bei der Beurkundung der Grundstückskoufuertröge hotte der Angeklogte ols
Notor und mithin ols unobhöngiger Tröger eines öffentlichen Amtes ($ I
BNotOl und unporteiischer Betreuerder Beteiligten (5 14Abs.l Solz2 BNotO)
die P{licht, die Vermögensinteressen beider Vertrogsporteien wohrzuneh-
men (vgl. schon RGSI 20, 166,169; ferner Seybold/Hornig, Bundesnotor-
ordnung 5. Au{|. 1976, gl4 Rdn. 36 f.). Diese Vermögensbetreuungspflicht
findet ihre Konkretisierung in folgendem: Die Pflichten eines Notors bei der
Beurkundung eines Rechtsgeschöfts beschrönken sich nicht dorouf, den
ousdrücklichen Auftrog zur Beurkundung durchzuführen. Vielmehr muß der
Notor ols Betreuer der Beteiligten diese ouch insoweit belehren, ols er on-
nehmen muß, doß die Beteiligten die Bedeutung und Trogweite der zu be-
urkundenden Tötigkeit nicht erkennen. Zwor erstreckt sich die Belehrungs-
pflicht des Notors in der Regel nicht ouf die wirtschoftlichen Folgen des zu
beurkundenden Geschöftes. Jedoch bestehi eine entsprechende Beleh rungs-
pflicht des Notors donn, wenn es noch den besonderen Umstönden des
Einzelfolles noheliegt, doß eine Schödigung eines Beteiligten eintreten konn,
und der Notor nicht mit Sicherheit onnehmen konn, doß sich der Geföhrdete
dieser Loge bewußt ist oder doß er dieses Risiko ouch bei einer Belehrung ouf
sich nehmen würde (st. Rspr.' RG7149,286,293; RG DNotZ 1936,194 und
1940, 8l; BGH DNotZ 1954,319,320 f .; BGH VersR 1963, 671,623; BGH BB
1964,1322; BGH DNotZ 1967,446; BGHZ 58,343,348; ebenso dos Schrift-
tum' Reithmcnn, DNotZ 1969,70,74 f.; Mecks BeurkG l9Z0 S12 Rdn. 16 f.;
Riedel/Feil, BeurkG 1971917 Rdn. 9; Huhn/v. Schuckmonn, BeurkG, 2. Aufl.
1987, g lZ Rdn. 17; Polondt/Heinrichs, 49. AufL i990, $ lZ BeurkG Anm. 4 b).
So log es hier.

Noch den Feststellungen des Londgerichts koufte die Firmo G. E KG von
privoten Grundstückseigentümern Grundstücke, um diese zu bebouen und
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onschließend on noch onzuwerbende Kunden zu verkoufen. Dc die Köuferin
nicht über die finonziellen Mittel zum Ankouf der vielen Grundstücke verfügt,
wurde in den Grundstückskoufuertrögen eine Regelung getroffen, wonoch der
Grundstücksverköu{er zunöchst ollenfolls eine Anzohlung ouf den Koufpreis
und erst bei Weiterveröußerung des Grundstücks in beboutem Zustond den
Restkoufpreis erholten sollte. Dementsprechend wurde om Ende der umfong-
reichen Vereinborungen zur Zohlung des Restkoufpreises folgende Klousel in

die Koufuertröge oufgeoorTtrTton:,,Die Köu{erin ist berechtigt, onstelle des Rest-

koufpreises eine Bonkbürgschoft in gleicher Höhe bei einem Notor zu hinter-
legen, die dem Verköufer noch Umschreibung des Eigentums übergeben wird
und die der Köuferin Zug um Zug gegen Zohlung des Restkoufpreises binnen
zehn Togen noch Weiterveröußerung der geplo nten Koufeigenheime zurückzu-
geben ist'.'ln ollen Föllen beontrogten und bewilligten dieVerköufer im Vertrog
die Eintrogung von Auflossungsvormerkungen zugunsten der G. E KG. Fern

erteilten sieVollmochtzur Erklörung derAuflossung und zum Vollzug des Grund-
stückskoufuertrcges durch den Angeklogten. Diese Vertrogskonstruktion wich,
wie dos Londgericht zutreffend onnimmt, in der Sicherung des wechselseitigen
Leistungsoustousches mossiv von der ublichen Gestoltung von GrundstÜcks-
koufvertrögen ob. Die Zohlung des Restkoufpreises wurde de focto hinousge-
schoben bis zur künftigen Weiterveröußerung des inzwischen beboulen ieweili-
^o^ (?',,^"lotiirLe SÄmtli"ho hic rlnhin ha<tahenden Risiken einschließlich derY-"-'
etwoigen vorsötzlichen Vereitelung des Bedingungseintritts durch die Köuferin
trugen die wirtschoftlich unerfohrenen Verköufer. Gleichwohl erteilte der Ange-
klogte die gebotene Belehrung nicht. Dies fuhrte zu dem vom Londgericht fest-
gestellten Nochteil {ur die Verköufer. . .. .

Verschleierle Provisionen
- Untreue gem. $ 266 SIGB
- Provisionen
(BGH, Urt.v.30.10.1990 - I StR 544/90 - wistro 1991,1371

Leitsotz:

Auch eine vertrogliche Beziehung, die sich insgesomt ols Treueverhöltnis i.S.d.
$ 266 SIGB dorstellt, konn Verpflichtungen entholten, deren Einholtung nicht
vom U ntreuetotbestond geschützi ist.

Aus den Gründen:

Dos Londgericht hot den Angeklogten wegen Untreue und GebührenÜber-
hebung zu einer Gesomtfreiheitsstrofe von zehn Monoten bei Strofoussetzung
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zur Bewöhrung verurteilt. Hiergegen richtet sich die ouf die Sochbeschwerde
gestützte Revision der Stootsonwoltschoft mit dem Ziel einer höheren Bestro-
fung des Angeklcgten und der Anordnung eines Berufsverbotes. Dos vom
Generolbundeso nwolt nicht vertreiene Rechtsmittel hot keinen Erfolg.

I . Die Revision beonstcndet zu Unrecht, doß dos Londgericht nicht ouch dos
Verschweigen und die Einbeholtung einer erlongten Provisionszohlung in
Höhe von 15.000,- DM ols Untreute gewertet hot.

Noch den Feststellungen vermittelte derAngeklogte ouf Veronlossung seiner
q uersch nitl'sgelö h mten Mo ndo ntin einen Boubetreuungsvertro g über den
behindertengerechien Umbou ihresAnwesens miteiner Boutröger. und Bou-
betreuungsfirmo, deren ,,Housonwolt" der Angeklogte wor. Für diese Ver-
mitilung erlongte er eine Provisionszohlung der Firmo in Höhe von 15.000,-
DM, über die erseine Mondontin nicht unterrichtete und die er ouch nicht on
sie weiterleitete. Dos hot die Kolkulotion {ür dos Bouobiekt nicht versteuert,
sondern lediglich den Gewinn der Boutröger- und Boubetreuungsfirmo ge-
schmölerf der Vertrogsobschluß mit diesem Bouunternehmen wcr fur die
Mondontin des Angeklogten nicht nochteilig, und es kcnn ousgeschlossen
werden, doß die Provision c lternotiv cuch der Mondontin selbst etwo in Form
eines Preisnochlosses gewöhrt worden wöre, weil sie ousdrücklich {ur den
Angeklogten bestimmt gewesen ist.

Bei dieser Follgestoltung ist die Auffcssung des Londgerichts, es liege zwor
eine Vertrogsverletzung, cber kein Treubruch im Sinne des $ 266 SIGB vor,
rechtlich nicht zu beonstonden.

Die Stootsonwcltschoft verkennt, doß eine vertrogliche Beziehung, die sich
insgesomt ols Treueverhöltnis im Sinne des $ 266 StGB dorstellt, Verpflichtun-
gen entholten konn, deren Einholtung nichtvom Untreuetotbestond geschützt
ist {BGH NSIZ 1986,361). Moßgebend fur die Abgrenzung sind lnholt und
Umfong derTreueobrede,wie sie sich ous den Vertrogsvereinborungen und
deren Auslegung noch Treu und Glouben ergibt. Der Angeklogte wor von
der Mondontin beouftrcgt, für den behindertengerechten Umbou ihres
Wohnhouseszu sorgen. Dozu gehören dieAuswohl und Beouftrogung eines
geeigneien Bouunternehmens sowie die {inonzielle Abwicklung des Bou-
vorhobens mit dem Bouunternehmen. Dementsprechend erstreckten sich
ouch die Treuepflichten des Angeklcgten nur ouf die besimögliche Auswohl
eines Bcuunternehmens und den korrekten Einsotz der für den Vertrogs-
zweck zur Verfügung stehenden Mittel. Eine derortige spezi{ische Treue-
pflicht hot der Angeklogte nicht verletzt.

Zwor mog der Angeklcgte noch Beendigung des Auftrogsverhöltnisses ouf
S66Z BGB zur Herousgobe der erlongten Provisionen verpflichtet gewesen
sein, ouch wenn sie nur ihm selbst ols Abschlußprovision zugedochtwor (vgl.
etwo BG H NJW 

.l982, 
I 252). Ei ne dero rtige Herousgobepflicht wor ober keine

spezifische Treuepflich; sie unterscheidet sich nichtvon den sonstigen Herous-
gobe- und Rückerstottungspflichten onderer Schuldverhöltnisse, die regel-
mößig keineTreuecbrede entholten (vgl. Hübneq in, LKl0.Aufl. $ 266 Rdn.77l.
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Verspötungszuschlöge
- Verhinderung des Steuerberoters
(FG Soorlond, Urt.v. 28.7.1991- I K lB5/91 - StB 1991,455)

Leitsotz:

Ein Steuerberoter hondelt schuldhoft, wenn er im Folle einer douernden teil-
weisen Berufsunföhigkeit infolge Behinderung die Steuererklörungen seines
Mondonten erst mit erheblicher Verspötung noch Ablouf mehrmoliger Frist-
verlöngerungen durch dos Finonzomt einreicht.

Sochverholt:

Der Klöger wird beim beklogten Finonzomt zur Einkommen- und zur Umsotz-
steuer veronlogt. Er wird steuerlich von Steuerberoter A. vertreten.

Dieser wondte sich om 21.2.19V0 on den Beklogten. Er verwies ouf seine Min-
derung der Erwerbsföhigkeitvon 1000/o und bot um weitere Fristverlöngerung
u. o. für die Erstellung der Steuererklörung des Klögers für l9BB. Mit Schreiben
v.23.2.1990 gewöhrte der Beklogte die beontroqte Fristverlöngerung bis
30.4.lggO,wobeierdorouf hinwies, doß dies eine letztmolige Fristuerlöngerung
sei.

Am 30. 4.1990 teilte der Steuerberoter mit, doß es ihm nicht gelungen sei, u. o.
die Steuererklörungen des Klögers bis zum gesetzten Termin fertigzustellen. Am
28.5.1990 gingen schließlich die Erklörungen beim Beklogten ein.

Dieser setzte mit Steuerbescheiden vom 16. B. bzw. 17.9.1990 die Einkommen-
steuer oul 27.836 DM und die Umsotzsteuer ouf 39.456 DM fest. Gleichzeitiq
erfolgte die Festsetzung von Verspötungszuschlögen in Höhe von 1.390 L
zur Einkommen-, und in Höhe vonl.970 DM zur Umsotzsteuer.

Hiergegen legte der Klöger om 6. b2w.20.9.1990 Beschwerde ein. Zur Be-
gründung wurde ouf die eingetretene Verschlimmerung im Gesundheitszu-
stond des Steuerberoters sowie ouf den Umstond verwiesen, doß dieser die
Betreuung seiner pflegebedürftigen Mutter hobe übernehmen müssen. Die
Mutter des Steuerberoters ist im Jonuor1990 verstorben. Am 16.4.1991 erließ
d ie Oberfi no nzdi rektion Soo rbrücken ei ne Beschwerdeentscheid u n g, mit der
sie d ie festg esetzten Verspötu ngszusch lö ge o uf 350 DM betr. Ein kom mensteuer
und l0O DM betr. Umsotzsteuer ermößigte. Die Beschwerdeentscheidung
wurde dem Klöger om 2.5.1991 zugestellt.

Die hiergegen erhobene Kloge istzulössig, ober unbegründet. Die Festsetzung
von Verspötungszuschlögen zur Einkommen- und Umsotzsteuerwor im Streitfoll
rechtmößig.
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Aus den Gründen:

I . Noch $ 152 Abs. I Sotz I AO ko nn gegen denienigen, der seinerVerpflichtung
zur Abgobe einer Steuererklörung nicht oder nicht fristgemöß nochkommt,
ein Verspötungszuschlog festgesetzt werden. Von der Festsetzung ist obzu-
sehen, wenn die Versöumnis entschuldbor ist (5152 Abs. I SoIz2 AOl. Dos
Verschulden eines Erf üllungsgehilfen, insbesondere dosienige eines Ange-
hörigen eines steuerberotenden Berufs, ist dem eigenen Verschulden noch
5152 Abs. I Sotz 3 AO gleichzustellen.

2. Unstreitig wurden die Steuererklörungen für dos Streitlohr lgBB verspötet
dem Finonzomt eingereicht, nochdem der Beklogte dem weiteren Fristuer-
löngerungsbegehren des Klögers nicht stottgegeben hot.

Dos Versöumnis des Klögers bzw dos seines steuerlichen Beroters ist ouch
nicht hinreichend entschuldigt. DergesundheitlicheZustond des Beroferswor
diesem bereits seit löngerer Zeit bekonnt, so doß Anloß und Zeit bestonden
hötten, sich dorouf einzustellen, wos die orbeitsmößige Belostung onbelongt.
Auch die Pflege der Mutter des Steuerberoters vermog dos Versöumnis nicht
zu entschuldigen. Denn die Mutter des Steuerberofers versiorb im Jonuor
1990, so doß dieser Grund bereits bei Stellung des Antrogs ouf Fristuer-
löngerung Ende Februor 1990 nicht mehr gegeben wor. Soweit die Pflege zu
einem ,,Arbeits-Rückslou" bei dem Steuerberofer geführt hoben sollte,
konnte dieser dem nicht dodurch begegnen, dol] er die ousstehenden
Erklörungen zögerlich beim Finonzomt einreicht.

Dersieuerliche Beroterdes Klögers hottevielmehr hinreichend Vercnlossung,
rechtzeiiig über orgonisotorische Anderungen in seinem Proxisbetrieb noch-
zudenken, nochdem schon in den Voriohren seine Erkronkung Anloß für Frist
verlöngerungsontröge wor. Zu denken gewesen wöre on die Einstellung
einer zusölzlichen Kroft oder ober on die - eventuell vorübergehende -
Abgobe von Steuerföllen on Kollegen ous dem Kreis der sleuerberolenden
Berufe. Der steuerliche Beroter hot diese Uberlegungen iedoch offenkundig
entweder überhoupt nicht o ngestellt oder o ber sie zu U nrecht hino ngestellt.
Dies ober ist ihm vorzuwerfen, weil dorouf die verspötete Abgobe der Sieuer-
erklörungen beruht.

Von doher sind die Voraussetzungen für die Festsetzung von Verspötungs-
zuschlögen gegeben.

Die {estgesetzten Verspötungszuschlöge hielten sich noch Reduzierung in
der Beschwerdeentscheidung im übrigen innerholb des dem Beklogten
vorgegebenen Ermessensspielroum. Die in den Grenzen des S 102 FGO vor.
zunehmende Uberprüfung hot keinerlei Ermessensüberschreitung oder
Ermessensfehlgebrouch ergeben. Wird ousgeführt. . . .
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Unterlqssene Belehrung
- Beweislost
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.7.1992 - 13 U 24/911

Leitsolz:

Wer einen Steuerberoter ouf Schodenersotz in Anspruch nimmt, weil dieser
seine Pflichien nicht gehorig erfullt hobe (einer Belehrung über steuer- und
soziolrechtliche Probleme bei Spesen), trögt für dieses Unterlossen die Beweis-
lost.

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung isi begründet. Den Klögern steht ein Anspruch o-,
Schodenersotz ous dem ollein in Betrocht kommenden Gesichtspunkten einer
positiven Vertrogsverletzung des zwischen den Porteien geschlossenen Steuer-
berotervertroges ($$ 675, 611,242,276,249 BGBI nicht zu.

Dos Londgericht hot zu Recht ongenommen, doß ein Steuerberoter, der mit der
stöndigen Berotung und Buchführung beouftrogt ist, seinen Mondonten um-
fossend über die ihn betreffenden steuerlichen Belonge oufzuklören hot. Dem-
gemöß wor die Beklogte hier verptlichtet, die Kiöger ouf die den Verpfiegungs-
mehroufwond und dos Ubernochtungsgeld betreffenden steuer- und soziol-
versicherungsrechtlichen Bestim m ungen hinzuweisen. Noch ihrem Vorbringen
im Beru{ungsrechtszug hot die Beklogte diese Berotungspflicht erfÜllt. Sie hot
behouptet, seitApril 1985 sei insbesondere der Klögerzu 1) ieweils bei der Uber'
reichung der Stundenoufstellungen und steuerlichen Unterlogen ousdrücklich
dorouf hingewiesen worden, doß noch den einschlögigen Bestimmungen der
Steuer- und Soziolgesetzgebung die wöhrend des Einsotzes von Beschöftigten
ou{ Schlochthöfen gezohlten Verpflegungs- und Ubernochtungsgelder nur '

die ersten dreiMonote steuer- und soziolversicherungsfreiseien. Der Klögerzu l)

hobe iedoch zum Ausdruck gebrocht, doß er bei Beochtung der gesetzlichen
Bestimmungen seinen Betrieb schließen könne, weil er keine Mitorbeiter mehr
bekomme. Es wöre Soche der Klöger gewesen, dieses Vorbringen der Beklog-
ten zu widerlegen.
Noch der höchstrichterlichen Rechtsprechung hot derienige, der einen zur um-
fossenden Belehrung und Aufklörung Verpflichteten, z. B. einen Rechtsonwolt,
Nolot Rechtsbeistond oder Wirtschoftsprüfer, ouf Leistung von Schodenersotz
in Anspruch nimmt, weil dieser seine Pflichten nicht gehörig erfüllt hobe, für die-
ses Unlerlossen die Beweislosl zu trogen, quch wenn ihm domit der Beweis einer
negotiven Tolsoche oufgebürdetwird (BGH Gl BZ 80: NJW-RR 1987,869,871;
N JW I 982 I 322,1323 i G I 3/85 : I 9 85, 264, 265 ). Der f ü r Steuerberoter n u n m eh r

ousschließlich zustöndige lX. Zivilsenot des Bundesgerichtshofs wendet diese
Grundsötze - onders ols noch der lVo. Zivilsenot (NJW 1982,1516,1512) - ouch
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donn on, wenn ein steuerlicher Bercter wegen der Verletzung seiner vertrog-
lichen Pflichten in Anspruch genommen wird (Gl 92,'A9: NJW 1992,1695,
1697l.Den schließt sich der erkennende Senot on, weil es keine Gründe dofür
gibt, einen Steuerberoter onders ols die sonstigen Dienstuerpflichteten zu
behondeln.

Die Schwierigkeiten des sog. Negotivbeweises sind dodurch zu beheben, doß
der Steuerberoter die behouptete Pflichverletzung substonliierl bestreilen, der
Auftroggeber dogegen die Unrichtigkeit der Gegendorstellung zu beweisen hot.
Der in Anspruch genommene Dienstverpflichtete konn sich dobei keinesfolls
domit begnügen, eine Pflichtverletzung nur zu bestreiten oder gonz ollgemein
zu behoupten, er hobe seinen Auftroggeber ousreichend unterrichtet. Vielmehr
muß er den Gong der Besprechung im einzelnen schildern, insbesondere
konkrete Angoben dorüber mochen, welche Belehrungen und Rotschlöge er
erteilt hot und wie dorouf reogiert worden ist (BGH NJW l98Z 1322,1323lt. Die
Gegendorstellung der Beklogten genügt diesen Anforderungen. Sie hot nur
vorgetrogen, wen sie über die Steuer- und Soziolpflichtigkeit der gezohlten
Verpflegungs- und Ubernochtungsgelder informiert hot, sondern ouch, bei
welchen Gelegenheiten dies geschehen ist. Dorüber hinous hot sie ouch
behouptet, noch den Erklörungen des Klögers zu l) seien die Entgelte bewußt
unter Verstoß gegen die gesetzlichen Bestimmungen ousgezohlt worden,
um einen genügenden Anreiz fur die ouswörtig beschöftigten Arbeitnehmer
zu schoffen. Die domit ousreichende Gegendcrstellung zu widerlegen, ist der
Klögerin indessen nicht gelung en.Twar hot die frühere Ehefrou des Klögers zu
l), die Zeugin, bekundet, sie hobe die Steuerunterlogen fost ousschließlich
1,,2u900/ol" zur Beklogten gebrocht. Von keiner Seite sei ihr bei diesen Gelegen-
heiten gesogtworden, doß die Spesencbrechnungen nichi mit den Bestimmun-
gen des Steuerrechts übereinstimmten. Demgegenüber hot die bei der Be-
klogten beschöftigte Zeugin ousgesogt, die Zeugin hobe die Steuerunterlogen
gebrccht, bevor Spesen obgerechnet worden seien. Donoch sei fost ous-
schließlich der Klöger zu l) erschienen. Mit diesem, nicht ober mit der Zeugin,
seien die steuerlichen Dinge besprochen worden. Der Klöger zu 1) sei, ols er die
Steuerunterlogen überbrocht hobe, immerwieder dorouf ouf merksom gemocht
worden, doß die Arbeitnehmer nicht lönger ols drei Monote ouf einem
Schlochthof iötig sein durften.

Der Senot sieht keinen Anloß, die Aussoge der Zeugin - insbesondere hinsicht-
lich der Froge, wer die Steuerunterlogen zur Beklogten gebrocht hot - ols nicht
gloubhcft zu bewerten. Dobei lAßt er nicht unberücksichtigt, doß die bei der
Beklcgten beschöftigte Zeugin einem gewissen Druck ousgesetzt wor. Für die
Gloubwürdigkeit der Zeugin spricht ober, doß sie unumwunden eingeröumt
hot, dos Schreiben vom 4.7.1991nicht oufgesetzt, sondern lediglich durchge-
lesen und unterschrieben zu hoben. Auf der onderen Seite konn ouch der
Zeugin, die mit dem Klöger zu l) wieder zusommenlebt, nicht iegliches lnteresse
om Ausgong des Rechtsstreits obgesprochen werden. Bei dieser Sochloge kön-
nen die Dorlegungen der Beklogten nicht cls widerlegt gelien. Dos geht, wie
dcrgelegt, zu Losten der Klöger.
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Honororonspruch
- gegen den Geschöfts{ührer einer GmbH
- kostenlose Berotung?
(OLG Düsseldor{, Urt.v. 23.1.1992 - 13 U 13/91)

Leitsötze (d.Verf.),

l. Der Sleuerberotungsvertrog kommt mit dem Geschaftsführer einer GmbH
unmittelbor zustondg wenn es einen gegen ihn gerichteten Hoftungsbe-
scheid obzuwenden gilt.

2. Der Steuerberoter ist nicht dorüber belehrungspflichtig, doß die spöteren
Gebühren on den Betrcg des Hoftungsbescheides hercnreichen.

Aus den Gründen:

Der zulössige Einspruch des Beklogten gegen dos Versöumnisurteil vom
16.5.1991 hoi in der Soche keinen Erfolg. Dos Londgericht hot den Beklogten
im ongefochtenen Urteii zu Recht zur Zohiung von Steuerberoiergebühren in

Höhe von 15.048 DM nebsi Zinsen verurteilt.

Der Klöger nimmt ols seinen Vertrogsportner zutreffend den Beklogten in

Anspruch. Für seine Behouptung, er hobe den Aufirog nicht in eigenem Nomen
vergeben, sondern nomens und in Vollmocht der A., deren olleiniger Gesell-
schcfter und Geschöftsführer er woI ist der Beklogte beweispflichtig. Diesen
Nochweis hotdos Londgericht mitzutreffender Begründung, dersich der Senot
onschließt, ols nicht geführf ongesehen. Es ist nichts dofür ersichtlich, doß der
(ongebliche)Wille des Beklcgten, im Nomen der GmbH zu hondeln, irgendl
erkennbor hervorgetreten ist, so doß der Beklogte ous dem Vertrogsverhaltnis
mit dem Klöger ollein verpflichtet ist, $ 164 Abs. 2 BGB. - Die zum sogencnnten
unternehmensbezogenen Geschö{t entwickelte Rechtsprechung hilft dem
Beklogten nicht. Bei einem solchen geht der Wille der Beteiligten im Zweifel
zwor dohin, doß (nud der Betriebsinhober Vertrogsportner sein soll. Dovon
konn ober vorliegend gercde nicht die Rede sein. Unstreitig sollte die Tötigkeit
des Klögers den Hoftungsbescheid des Finonzomtes D. A. vom 8.4.1988 betref-
fen. Dieser richtete sich ousschließlich gegen den Beklogten selbst, nicht gegen
dievon ihm gefüh*e GmbH. Nochdem dieVerwirklichung derAnsprÜche gegen
den eigentlichen Steuerschuldner; die GmbH, nicht zum Erfolg geführt hotie,
nohm dos Finonzomt den Bekloglen ols Geschöftsführer und spöteren Liquidotor
für die Steuerschulden seiner Firmo in Anspruch. Dos geschoh, weil er seiner
Verpflichtung, für die Abgobe der Steuererklörungen zu sorgen, nichi nochge-
kommen wor. Dos ist unstreitig.
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Der Beklogte muß die Tatigkeit des Klögers ols Steuerberoter honorieren. Dos
wußte er ols Koufmonn und longiöhriger Geschöftsführer einer GmbH. Ein
besonderer Grund zu der Annohme, die Ahivitöten eines erstmols in Anspruch
genommenen Steuerberoters seien für ihn kostenlos, bestond nicht. Für die
Vergütungspflicht des Beklogten spielt es keine Rolle, ob der Klöger ous vor-
hondenen Unterlogen die schlechte eigene Loge des Beklogten hötte erkennen
können. Desgleichen ist es ohne Bedeulung, ob die spöteren Gebühren fost on
den Betrog des (einen) Hoftungsbescheides heronreichten. Diese Umstönde
wcren weder einzeln noch zusommen für den Klöger Veronlossung, schon von
vornherein ouf die ungeföhre Höhe der Honororforderung hinzuweisen oder
gor den Auftrog obzulehnen. Derortige Voroussetzungen, wie der Beklogte sie
nunmehr hinstellt, sind bei Steuerberotern oder vergleichboren Berufen (Wirt-
schoftsprüfer, Rechtsonwolt) nicht ungewöhnlich. Eine Betrochtung im Noch-
hinein mog die lnonspruchnohme solcher Beru{sgruppen des öfteren im End-
ergebnis zwor unwirtschoftlich erscheinen lossen. Dies bleibt ober ohne Einfluß
ouf den Vergütungsonspruch, zumol es sich nicht um ein Erfolgshonoror hondelt
und im übrigen ouch ondere Gesichtspunkte ols rein wirtschoftliche bei der
Auftrogserteilung eine verstöndliche Rolle spielen. Außerdem stellt der Kloger
die Honororforderungen zu Unrecht ollein in Relotion zu dem Betrog des
Hoftungsbescheides vom B. 4.1988. Do er nicht nur für 1984, sondern gleicher.
moßen f ür die Johre l9B5 und 1986 die notwendigen Steuererklörungen pflicht-
widrig nicht obgegeben hotte, drohten für diese Johre gleichermoßen ent-
sprechende Hoftungsbescheide mit seiner persönlichen lnonspruchnohme. -
Schließlich kommt es für die Gebührenforderung des Klögers nicht dorouf
on, wos der Beklogte persönlich sich diesbezüglich vorgestellt hotte und ob er;
hötte mon ihm die zu erwortenden Gebühren im vorous bekonntgegeben, den
Auftrog nicht erteilt hoben würde. Dos olles sind Gesichtspunkte, die in der
SphAre des Au{troggebers liegen. Er muß sie selbst prüfen und die Vorous-
setzungen hier{ur gegebenenfo I ls erfrogen.

Die Klogeforderung ist cuch der Höhe noch gerechtfertigt. Eine Vereinborung
über die geschuldete Vergütung ist unstreitig nicht getroffen worden. Noch
$ 632 Abs. 2 BGB gebuhrt dem Klöger desholb die übliche Vergütung. Als
üblich ist eine Honorierung noch der Steuerberotergebührenverordnung enzu-
sehen. Eine solche liegt ober, wie der im ersten Rechtszug zu Rot gezogene
Sochverstöndige einleuchtend und nochvollziehbor begründet hot, höher ols
die Pouscholvergütung, welche der Klöger in seiner Rechnung vom 27.6.1988
in Ansotz gebrccht hot. Sie ollein ist Gegenstcnd der Kloge, nicht die
(höhere) Rechnung vom 10.3.1989. Letztere hot der Klöger dem Beklcgten
unwidersprochen nur desholb zukommen lossen, um deutlich zu mochen, doß
die totsachlich verlongte Pouschole unterhclb seines gesetzlichen Gebühren-
onspruches liegt.
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Stichwort und Entscheidungsverzeichnis
(Hefr 3, 19931

Amtspf lichtverletzung d. FA
- Mitwirkungspflicht
- Schötzung

Bonkhoftung
- Auf klörungspflichten. Kopitolonleger
- Bonkreferenz
- Prospekihoftung

Bouherrenmodell
-'Bouhen/Geböudeerwerber
- Zwischenvermietung: Einschrönkung d. Rspr.

Belehrungspflichl d. StB/WP
- Einfo milien- oder Zweifomilienhous
- Gebuhrenhöhe

Beschlognohmeverbot $ 97 SIPO
- Geschöftsunterlogen

Beweislost
- unterlossene Aufklörung/Belehrung
- Ausforschungsbeweis

Dorlegungslost z. Regreßonspruch
- Schoden, 9287 LPO

Firmo
- Tusolz,,Revision"

Forderungsobtrelung
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